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Antrag

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Flughafen Minchen GmbH beantragt,

im Wege des Raumordnungsverfahrens nach § 15 Abs. 1 des Raumordnungsgesetzes
vom 18. August 1997 (BGBI. | S. 2081) i.d.F. der Anderung vom 03.05.2005 (BGBI. | S.
1224) sowie Art. 21 f. des Bayerischen Landesplanungsgesetzes vom 27. Dezember
2004 (GVBI. S. 521) festzustellen, ob oder mit welchen Maligaben das Vorhaben ,3.
Start-/Landebahn des Verkehrsflughafens Minchen®, wie in den mit diesem Antrag
vorgetragenen Planen und Unterlagen beschrieben, mit den Erfordernissen der Raum-
ordnung, einschlieBlich der raumbedeutsamen und Uberértlichen Belange des Umwelt-
schutzes vereinbar ist.
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Zur Beschreibung des Vorhabens nach Art und Umfang, Bedarf an Grund und Boden so-
wie der vorgesehenen Folgefunktionen, einschliellich Alternativen, und der nach dem
Planungsstand zu erwartenden erheblichen Auswirkungen des Vorhabens legt die Flug-
hafen Munchen GmbH folgende Unterlagen, Plane, Erlauterungsberichte, Stellungnah-
men und Gutachten einschlieBlich einer Umweltvertraglichkeitsstudie nebst Vertraglich-
keitsbetrachtung Natura 2000 — FFH und Vogelschutz — vor:

Anhéange, Plane, Gutachten und sonstige Unterlagen

1. Anhénge

Anhang 1: Inhaltsverzeichnis

Anhang 2: Glossar

Anhang 3: Gesamtbewertung der Bahnlagen aus der Konfigurationsanalyse zur
Gesamtbewertung verschiedener Bahnlagen

2. Plane
 Ubersichtslageplan Bestand - Plan-Nr. ULPB 100 M 1:25.000
(aus Gutachten 06, DC Airport) )
e Bahnlagen fir die Alternativenpriifung - Anlage UAP ohne Mal3stab
 Ubersichtslageplan Bahnlage 5 b - Plan-Nr. ULPP 200 M 1:25.000

(1180/2100 Nord)
(aus Gutachten 06, DC Airport)

o Ubersichtslageplan Infrastruktur - Plan-Nr. ULPI 300 M 1:25.000
(StralRen / Oberflachengewasser)
Darstellung der vorhabensbedingten
Folgemalnahmen
(aus Gutachten 06, DC Airport)

o Bauschutzbereich gemaR LuftvVG - Plan-Nr. UBSB 400 M 1:25.000
Bahnlage 5 B (1180/2100 Nord)
(aus Gutachten 06, DC Airport)

e Larmschutzzonen fir die Bauleitpla- - Anhang H, Seite 3 M 1:50.000
nung, Prognose-Null-Fall und Pla-
nungsfall 2020 BLg 5 b
(aus Gutachten 11, Muller BBM)

e Zielvorgaben amtlicher Programme - Plan-Nr. 5 M 1:50.000
und Plane (Gutachten 15, Dr. Blasy —
Dr. Overland)

e Mensch und Siedlung nach ROK - Plan-Nr. 9 M 1:50.000
(aus Gutachten 15, Dr. Blasy — Dr.
Overland)

e Schutzgebiete und schiitzenswerte - Plan-Nr. 6 M 1:50.000

Objekte (aus Gutachten 15,
Dr. Blasy — Dr. Overland)



Gutachten und sonstige Unterlagen

e Intraplan Consult GmbH, Luftverkehrsprognose 2020 fiir den Flughafen Min-
chen, 30.06.2006,

o Deutsches Zentrum fir Luft- und Raumfahrt e.V., Konfigurationsanalyse in
Bezug auf Bahnkapazitat und Windverhaltnisse, 23.06.2006,

o Flughafen Minchen GmbH, Konfigurationsanalyse zur Gesamtbewertung
verschiedener Bahnlagen, 10.07.2006,

(nebst Schallquellenplanen, Schallimmissionsplanen, Larmschutzzonen und
planlicher Darstellung der Ziele nach LEP und RP)

e Optimized Traffic Systems Development GmbH, Beurteilung der flugbetriebli-
chen Gesamtfunktionalitdt des um eine 3. Start- und Landebahn erweiterten
Flughafens Minchen auf der Basis von Simulationen, 21.06.2006

e Jlrgen Mihlan, Erforderliche Lange fir eine 3. Start-/Landebahn in Miinchen,
26.06.20086,

e Dorsch Consult, Technische Beschreibung des Vorhabens, 12.07.2006
(nebst Planen §40 Abs. 1 Nr.7 a LuftVZO erganzt mit Hindernisbegren-
zungsflachen, Langsschnitt Bahnlage 5 b (1180/2100 Nord, Querschnitt
Bahnlage 5 b (1180/2100 Nord)),

e Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH (Generalplaner) mit Dr. Blasy —

Dr. @verland beratende Ingenieure GbR und Regierungsbaumeister Schlegel
GmbH & Co. KG sowie (zur Ingenieurgeologie und Geotechnik) Technische
Universitat Miinchen, Zentrum Geotechnik, Prifamt fir Grundbau, Bodenme-
chanik und Felsmechanik, Gutachten Wasserwirtschaft, 11.07.2006,
(mit Ubersichtslageplan Gewasser und Planen zu den Grundwassergleichen
(ZW), zur Grundwasserregelung mit Wiederversickerung und Gewasserneu-
ordnung, zu den Einzugsgebieten der Oberflachengewasser, zu den Abflis-
sen der Oberflachengewasser, zum Uberschwemmungsgebiet, Ist-Zustand,
zur Entwasserung und Abwasserableitung sowie Systemschnitte zur Grund-
wasserregelung),

e Bulwien Gesa AG, Auswirkungen des Vorhabens 3. Start- und Landebahn auf
Wirtschaft und Siedlung im Flughafenumland, 29.06.2006,

¢ Intraplan Consult, Prognose der Beschaftigten auf dem Flughafengelande,
30.06.2006,

e TRANSVER GmbH, Prognose des landseitigen Verkehrsaufkommens und
Auswirkungen auf den Stralenverkehr, 23.05.20086,

e Miller-BBM GmbH, Schalltechnische Untersuchung, 14.07.2006,

(nebst Schallquellenplane flir Flugverkehr, fir Bodenlarm, fir StralRenverkehr
Gesamtgebiet, flr Stralenverkehr neu geplante bzw. wesentlich geadnderte
Stralten, 16. BImSchV, fir Stralenverkehr auf dem Anlagengelande, flr
Schienenverkehr, fir Baustellenbetrieb; Empfindlichkeitsplan; Schallimmissi-
onsplane Dauerschallpegel Flugverkehr; Bodenldarm, Landverkehr (Stralle
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und Schiene); Schallimmissionsplane Maximalpegel Flugverkehr, Schallim-
missionspléane Gesamtlarm/Dauerschallpegel (Flugverkehr + Bodenldrm +
Landverkehr); Differenzpegelkarte Prognosefall zu Planungsfall (Flugverkehr,
Straltenverkehr, Gesamtlarm), Schutzgebiete (Flugverkehr), Larmschutzzo-
nen flr die Bauleitplanung (Flugverkehr)),

e Mdller-BBM GmbH, Lufthygienische Untersuchung, 14.07.2006,
(nebst Planen Zusatzbelastung Jahresmittel Flughafen und StraRe flir Stick-
stoffdioxid, Stickstoffoxid, Kohlenwasserstoffe, Benzol, Schwefeldioxid, Koh-
lenmonoxid, Schwebstaub PM10, Stickstoff-Deposition),

o Deutscher Wetterdienst, Klimatologische Erheblichkeitsabschatzung (Klima-
gutachten), 31.05.2006,

¢ Dr. Morgenroth-Branczyk, Abschatzung des Vogelschlagrisikos, 30.06.2006,

e Dr. Blasy — Dr. @verland beratende Ingenieure GbR, Umweltvertraglichkeits-
studie, 14.07.2006,
(nebst Karten)

e Okokart, Fachbeitrag Fauna, 11.07.2006,
(nebst Karten),

¢ Griunplan GmbH, Fachbeitrag Vegetation und Landschaft, 13.07.2006
(nebst Karten),

e Okokart Miinchen, Vertraglichkeitsbetrachtung Natura 2000 — FFH und Vo-
gelschutz, 11.07.2006,

Begrindung des Antrages

Der Antrag auf Raumordnerische Prifung des Vorhabens ,3. Start-/Landebahn
des Verkehrsflughafens Miinchen® wird wie folgt begriindet. Auf das Inhaltsver-
zeichnis zur Antragsbegriindung (Anhang 1) und das Glossar (Anhang 2) wird
verwiesen:

Allgemeine Angaben und technische Erlauterungen zum Projekt

Antragsteller

Antragsteller der hier nachgesuchten Feststellung der Raumvertraglichkeit des
Vorhabens ,3. Start-/Landebahn des Verkehrsflughafens Minchen® ist die Flug-
hafen Miinchen GmbH. Gesellschafter der Flughafen Minchen GmbH sind der
Freistaat Bayern zu 51 %, die Bundesrepublik Deutschland zu 26 % und die
Landeshauptstadt Minchen zu 23 %.
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1.2.1

Die Flughafen Minchen GmbH wird durch die Geschéaftsfihrer Dr. Michael
Kerkloh, Walter Vill und Peter Trautmann vertreten. Sitz der Flughafen Minchen
GmbH ist Minchen.

Die Flughafen Minchen GmbH betreibt auf der Grundlage der luftrechtlichen
Genehmigung vom 09.05.1974 i.d.F. der Bekanntmachung vom 27.05.1974 (Nr.
8421b-VIl/8¢c 3-29185, WVMBI. 1974, 122 ff.) und den Anderungen vom
18.11.1991 (Nr. 8421-VII/6h-36237) und vom 23.03.2001 (Nr. 315-98/0-9-1) so-
wie des Planfeststellungsbeschlusses vom 08.07.1979 (Nr. 315F-98-1 i.d.F. des
Anderungsplanfeststellungsbeschlusses vom 07.06.1984 (Nr. 3156-98/0-1) und
der 74. Anderung vom 22.05.2006 Nr. 25.30 FM-98/0/74) den bestehenden Ver-
kehrsflughafen Miinchen.

Der Bestand
Die rechtlichen Grundlagen

Der am 17. Mai 1992 an seinem heutigen Standort eréffnete neue Flughafen
Minchen hat den Flughafen Miinchen-Riem ersetzt. Die Aufnahme des Betriebes
auf dem neuen Flughafen Minchen ist mit Bescheid der Genehmigungsbehérde
vom 14.05.1992 (Nr. 8427-VII/10a-21638) gestattet worden.

Im Juli 1969 war das Raumordnungsverfahren fur den neuen Flughafen Mun-
chen mit einer positiven raumordnerischen Beurteilung abgeschlossen worden.
Am 9. Mai 1974 (Nr. 8421b-VII/8c3-29185) erteilte das damalige Bayerische
Staatsministerium fur Wirtschaft und Verkehr die nach § 6 Abs. 1 Satz 1 LuftvVG
erforderliche luftrechtliche Genehmigung fur den neuen Flughafen Minchen. Ge-
nehmigt wurde die Anlage und der Betrieb eines Verkehrsflughafens mit vier pa-
rallelen Start- und Landebahnen, davon zwei Hauptbahnen mit einer Lange von
4.000 m Lange und einer Breite von 60 m und zwei Nebenbahnen mit einer Lan-
ge von 2.500 m und einer Breite von 45 m. Anderungen der luftrechtlichen Ge-
nehmigungen erfolgten mit den Bescheiden vom 18. November 1991 (Nr. 8421-
VII/6h-36237; Befreiung von der Betriebspflicht fur alle nach Sichtflugregeln ver-
kehrenden Flugzeuge sowie fiir alle Flugzeuge mit einer zulassigen Hochstab-
flugmasse bis 2000 kg) und vom 23. Marz 2001 (Nr. 315-98/0-9-1; Anderung der
Nachtflugregelung).

Mit dem Planfeststellungsbeschluss der Regierung von Oberbayern vom 8. Juli
1979 wurde die Errichtung und der Betrieb eines Dreibahnsystems mit den vor-
genannten zwei Hauptbahnen und einer nérdlichen Nebenbahn luftrechtlich zu-
gelassen. Der Plananderungsbeschluss der Regierung von Oberbayern vom 7.
Juni 1984 beschrankte im Hinblick auf zu diesem Zeitpunkt verringerte Verkehrs-
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erwartungen das am 08.07.1979 planfestgestellte Start-/Landebahnsystem auf
die Zulassung von Anlage und Betrieb eines unabhangigen Zweibahnsystems.
Mittlerweile liegt der Planfeststellungsbeschluss fiir den Flughafen Miinchen
i.d.F. der 74. Anderung vom 22.05.2006 vor.

1.2.2  Die Flughafenanlagen

Der neue Flughafen Minchen verfligt entsprechend seiner 6ffentlich-rechtlichen
Zulassung Uber die Start- und Landebahn 08L/26R (Nord) und in einem Achsab-
stand von 2.300 m die hierzu parallele Start- und Landebahn 08R/26L (Sud)
nebst Rollwegen, Abrollwegen, Vorfeldern und Abfertigungseinrichtungen. Die
Start- und Landebahnen mit einer Lange von jeweils 4.000 m und einer Breite
von 60 m sind fir Starts und Landungen in jeweils beiden Betriebsrichtungen und
fur Allwetterflugbetrieb der Betriebsstufe Ill b zugelassen. Der Flughafen Mun-
chen ist fur Luftfahrzeuge mit Code-Letter "F" geeignet. Alle heute betriebenen
Luftfahrzeuge kdnnen damit in Minchen starten und landen.

1.3 Die Verkehrsentwicklung

1.3.1  Allgemeine Entwicklung des Luftverkehrs

Die Luftverkehrsbranche weist Uberdurchschnittiche Wachstumsraten auf. Laut
der International Civil Aviation Organization (ICAO), der fast alle luftfahrttreiben-
den Staaten der Welt angehéren, haben die Leistung des Luftverkehrs, gemes-
sen in Passagier-Kilometern (Pkm), weltweit von rund 970 Mrd. Pkm in 1982 auf
rund 2.881 Mrd. Pkm in 2002 zugenommen." Das entspricht einem durchschnitt-
lichen jahrlichen Wachstum von rund 5,6%.

In der Bundesrepublik Deutschland wachst der Luftverkehr rund dreimal so stark
wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP).2 Zwischen 1995 und 2005 ist das BIP nach
Angaben des Statistischen Bundesamtes preisbereinigt von 1.867 Mrd. € auf
2.137 Mrd. € gestiegen. Das ist eine Zunahme von 14,5%. Im gleichen Zeitraum
nahm die Zahl der Flugbewegungen in Deutschland von 2,03 auf 2,87 Mio. zu.
Das ist ein Plus von 41%.

! Datenquelle: International Civil Aviation Organization (ICAO): Outlook for Air Transport to the Year
2015, September 2004, S. 46 und 50.

2 Die folgenden Ausfiihrungen wurden entnommen aus: Deutsche Flugsicherung (DFS): Luftverkehr in
Deutschland, Mobilitatsbericht 2005, S. 25 und 38.
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(a)
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Entwicklung des Luftverkehrs auf dem Flughafen Minchen

Die Entwicklung des Flughafens Miinchen (MUC) Ubertrifft die allgemeine Ent-
wicklung des Luftverkehrs. Der Flughafen Minchen ist nach dem Passagierauf-
kommen in der Rangfolge der Flughafen Nr. 8 in Europa und Nr. 33 weltweit
(2005). Bezogen auf die Wachstumsdynamik im Passagieraufkommen hat der
Flughafen Miinchen den 5. Rang unter den 40 grofdten Flughafen der Welt er-
reicht. Seit dem Erdffnungsjahr 1992 hat sich das Fluggastaufkommen in Mun-
chen von rund 12 Mio. auf rund 28,6 Mio. Passagiere im Jahr 2005 mehr als ver-
doppelt. Dieses Aufkommen setzt sich im Jahre 2005 zu 66% aus in Mlinchen
ankommenden oder abfliegenden Fluggasten (18,8 Mio. Passagiere) und zu
34 % (9,7 Mio. Passagiere) aus umsteigenden Passagieren zusammen.

Das Umsteigeraufkommen hat sich seit 1996 von 3,2 Mio. Umsteigern (Anteil am
Gesamtaufkommen 21 %) auf im Jahre 2005 9,7 Mio. Passagieren (Anteil am
Gesamtaufkommen 34 %) erhdht, also verdreifacht. Diese Verkehrsentwicklung
des Flughafens Miinchen beruht auf der Entscheidung der Deutschen Lufthansa
aus dem Jahre 1995, den Verkehrsflughafen Miinchen neben dem Verkehrsflug-
hafen Frankfurt Main als europaische und interkontinentale Luftverkehrsdreh-
scheibe auszubauen (Hub and Spoke System). Der Aufbau dieser Verkehrsdreh-
scheibe flhrte zunachst im europaischen, aber auch im deutschen Luftverkehrs-
netz zu einer erheblichen Verdichtung der bestehenden Flugverbindungen und
sodann zu erheblichen Ausweitung der vom Flughafen Minchen in diesem Ver-
kehrssegment angebotenen Punkt zu Punktverbindungen. Damit hat sich nicht
nur der Einzugsbereich des Verkehrsflughafens Minchen maR3geblich erweitert.

Diese Verkehrsentwicklung hat zu einer ausgepragten Knotenstruktur (derzeit 8
Knoten) gefiihrt, in die mit einem gegenliber anderen Flughafen Gberproportiona-
len Wachstum Langstreckenfliige eingebunden worden sind. Im Sommerflugplan
2006 werden Uber den Flughafen Minchen 55 Langstreckenziele im Linien- und
Charterverkehr angeflogen:

Abu Dhabi (Emirate), Aktjubinsk (Kasachstan), Atlanta, Bangkok, Boston,
Calgary (Kanada), Cancun (Mexiko), Cayo Coco (Kuba), Charlotte, Chica-
go, Colombo (Sri Lanka), Dalian (China), Delhi, Denver, Doha (Katar), Du-
bai, Duschanbe (Tadschikistan), Ft. Myers (USA), Goa (Indien), Halifax
(Kanada), Hamilton (Bermuda), Hongkong, llha do Sal (Kapverden), Jeka-
terinburg (Russland), Kapstadt, La Romana (Dom. Rep.), Los Angeles,
Mahé (Seyschellen), Male, Mauritius, Miami, Mombasa (Kenia), Montego
Bay (Jamaika), Montréal, New York-JFK, New York-Newark , Peking,
Philadelphia, Phuket (Thailand), Puerto Plata (Dom. Rep.), Punta Cana
(Dom. Rep.), Rio de Janeiro, San Francisco, Sao Paulo, Shanghai, Sharjah
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(Emirate), Sulaymaniyah (Irak), Teheran, Tjumen (Russland), Tokio,
Toronto, Vancouver, Varadero (Kuba), Washington, Windhuk (Namibia)."

Die Deutsche Lufthansa hat der Bedeutung, die sie dem Verkehrsflughafen Min-
chen und seiner weiteren luftverkehrlichen Entwicklung zumisst, durch ihre mit
der Flughafen Minchen GmbH gemeinschaftlichen Investition des Terminals 2
Rechnung getragen. Sie hat im Jahr 2005 erklart, die Flotte der auf dem Dreh-
kreuzflughafen (Hub) Minchen bereits stationierten Langstreckenflugzeuge von
16 (im Jahre 2005) in den nachsten 10 Jahren auf 45 zu verdreifachen. Zu dieser
Entwicklung tritt die Entwicklung der mit der Deutschen Lufthansa AG im Ver-
bund der Star Alliance kooperierenden Luftverkehrsgesellschaften auf dem Flug-
hafen Minchen (etwa United, Thai, Air Canada, US Airways) und der anderen
Luftverkehrsgesellschaften, die den Flughafen Minchen als Gateway zu
Deutschland und Europa und den Flughafen Mlnchen als Ziel- oder Quellflugha-
fen bzw. als Drehscheibe nutzen. Dieser Hub-Aufbau der Lufthansa bildet die
Grundlage fur die heutige Stellung des Verkehrsflughafens Miinchen im europai-
schen Wettbewerb.

Die Veranlassung des Vorhabens

Die Kapazitat des Start-/Landebahnsystems

Die Kapazitat des Start-/Landebahnsystems des Verkehrsflughafens Miinchen ist
schon heute zu den Spitzenstunden erschopft. Nachgefragte Slots sind nicht ver-
fugbar. In Zeiten ungunstiger Witterungsbedingungen entstehen erhebliche Ver-
spatungen, sogar Annullierungen von An- und Abfliigen werden auf dem Ver-
kehrsflughafen Minchen erforderlich.

Die Kapazitat eines Flughafens wird maRRgeblich durch die Leistungsfahigkeit
seiner Start- und Landebahnen bestimmt. Als duRerste Kapazitatsgrenze lasst
sich die sog. Sattigungskapazitadt ermitteln, die eine kontinuierliche Nachfrage
nach Start- und Landekapazitat unterstellt.’> Dabei handelt es sich um einen theo-
retischen Wert, da in der Praxis die Nachfrage nach Start- und Landekapazitat
z.B. nach Tageszeit, Wochentag und Jahreszeit erheblich variiert. Eine zuneh-
mende Annadherung des Koordinationseckwerts an die Sattigungskapazitat hat
nicht nur zunehmende Verspatungen, sondern auch verkehrsabweisenden Effek-
te zur Folge.

Bereits 2005 waren die Bahnkapazitaten des Flughafens Minchen in 1.792
Stunden von insgesamt 5.840 jahrlichen Betriebsstunden ausgelastet oder sogar

3 vgl. Horonjeff, Planning & Design of Airports, 4. Aufl., S. 300.
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(a)

Uberlastet. In diesen 1.792 Betriebsstunden wurde der bis 2005 geltende Koordi-
nationseckwert von 89 Bewegungen pro Stunde (bzw. von 58 Starts oder Lan-
dungen pro Stunde) erreicht. Durchschnittlich lag diese Situation an jedem Tag
(16 Betriebsstunden) knapp 5 Stunden vor. Schon heute erhalten neue Flugge-
sellschaften in Mldnchen daher nicht mehr die gewlinschten Slots, da die Slot-
nachfrage werktags in mehreren Stunden die Bahnkapazitat deutlich Gbersteigt
(vgl. Abb. 1 fir den Sommerflugplan 2005).

Abb. 1: Slotnachfrage im Sommerflugplan 2005
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Quelle: Flughafenkoordinator Deutschland (2005); Abfrage zwei Wochen vor der Flugplankonferenz erstellt

Auch mit einer Erhéhung des Koordinationseckwerts auf mittlerweile 90 Bewe-
gungen pro Stunde (ab Sommerflugplan 2006) sind die Kapazitaten des beste-
henden Zweibahnsystems erneut an mehreren Stunden am Tag ausgelastet oder
Uberlastet.

Die weitere Entwicklung

Der Koordinationseckwert kann selbst unter Ausschépfung aller denkbaren tech-
nischen und auch operationell-organisatorischen Mdglichkeiten in der Zukunft nur
noch geringfiigig, namlich allenfalls auf ca. 93 Bewegungen pro Stunde angeho-
ben werden. Dieser (theoretisch ermittelte) Wert kann jedoch, wie die DFS und
die Deutsche Lufthansa erklaren, angesichts der Stérungsanfalligkeit und Ver-
spatungsgefahrdung einer derartigen Koordinierung planbarer Flige im tatsachli-
chen Betrieb, keine Grundlage fir die Vergabe von Slots nach MalRgabe eines so
bestimmten Koordinationseckwertes sein. Schon gar nicht ist dieser Koordinie-
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Abb. 1: Slotnachfrage im Sommerflugplan 2005

bgm1
Warum wird die Tabelle nicht mit dem aktuellen Wert von 90 erstellt?
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rungseckwert in der Lage, der schon heute abzusehenden Verkehrsnachfrage
auf dem Verkehrsflughafen Minchen Rechnung zu tragen.

Die Ausbauentscheidung der Gesellschafter

Aufgrund der bestehenden und weiter zunehmenden Kapazitatsengpasse haben
die Gesellschafter der Flughafen Minchen GmbH (FMG) deshalb die Geschafts-
fuhrung der FMG am 26.07.05 einstimmig dazu ermachtigt, den Antrag zu Durch-
fuhrung eines Raumordnungsverfahrens flr eine 3. Start- und Landebahn bei der
Regierung von Oberbayern zu stellen. Diesem Beschluss haben der Stadtrat der
Landeshauptstadt Minchen am 27.07.05 und der Bayerische Ministerrat am
02.08.05 zugestimmit.

Der von den Gesellschaften gefasste Beschluss tragt § 4 Abs. 3 ROG und dem
Ziel Nr. B V 1.6.1 des Landesentwicklungsprogrammes Bayern 2006 (2003)
Rechnung:

.Der Verkehrsflughafen Minchen soll die interkontinentale Luftverkehrsver-
bindung ganz Bayerns und die nationale und kontinentale Luftverkehrsan-
bindung Sudbayerns langfristig sicherstellen. Fir einen leistungsfahigen
und bedarfsgerechten Ausbau des Verkehrsflughafens Munchen als Dreh-
kreuz von europaischem Rang soll langfristig Vorsorge getroffen werden.*

Darstellung des Vorhabens

Flugbetriebsflachen

Start- und Landebahn

Die neue Start- und Landebahn (08N/26N) soll norddstlich der bestehenden
Nordbahn (08L/26R), zwischen der Ortschaft Attaching im Westen, der Staats-
stralle 2580 im Osten und der Autobahn A 92 im Norden in einem Achsabstand
von 1.180 m parallel zur bestehenden Nordbahn 08L/26R liegen. Der Schwellen-
versatz zwischen den beiden Start- und Landebahnen betragt 2.100 m.

Die Start- und Landebahn wird, tauglich fur den Allwetterflugbetrieb nach Be-
triebsstufe Il b, fur Luftfahrzeuge, die dem Code-Letter "F" entsprechen, ausge-
legt. Die Bahnlange betragt 4000 m. Sie erhalt eine Gesamtbreite von 75 m (60
m + 2 x 7,5 m Schultern). Vor Kopf schliel3t sich eine Flache von ca. 800 m x 300
m an (Maximale Lange bis zum Ende der "extended runway end safety area").
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Die Lage der neuen Start-/Landebahn ergibt sich aus dem dem Antrag beigeflig-
ten Ubersichtslageplan ,Bahnlage 5 b“; der neue Bauschutzbereich ist (unter
Einbezug des Bestandes) in dem gleichfalls mit dem Antrag vorgelegten Plan
.Bauschutzbereich gemal LuftVG Bahnlage 5 b* ausgewiesen.

Rollwege

Die Anbindung der neuen Start- und Landebahn an das bestehende Start-
/Landebahnsystem erfolgt Uber ein ICAO Code F-konformes zusatzliches
Rollwegsystem (Ausnahme: innerer westlicher Rollweg). Die neuen Rollwege
haben, dem heutigen Rollwegsystem entsprechend, eine Breite von 30 m.

Die Umfahrung der bestehenden Nordbahn erfolgt durch zwei westliche und zwei
Ostliche Rollwege. Der innere westliche Rollweg unmittelbar westlich der Schwel-
le erlaubt das hindernisfreie Umfahren durch Flugzeuge kleinerer GroRenklassen
(ICAO Code C). Die Ubrigen Rollwege sind fir alle derzeitigen Flugzeugtypen
inkl. A 380 berollbar, ohne den Betrieb der bestehenden Nordbahn einzuschran-
ken. Im Anschluss an die Umfahrung der bestehenden Nordbahn wird die neue
Start- und Landebahn mit einem zweifach parallelen Rollweg siidlich der neuen
Start- und Landebahn Uber die gesamte Lange erschlossen.

Auf die Darstellung im Ubersichtslageplan ,Bahnlage 5 b“ wird verwiesen.
Vorfelder

Zur Bewaltigung des fiir den Planungsfall prognostizierten Luftverkehrsaufkom-
mens sowie zur luftseitigen ErschlieBung der erforderlichen Anlagen ist eine Er-
weiterung der Vorfeldflachen 6stlich des bestehenden Vorfelds erforderlich. Der
neu zu errichtende Vorfeldbereich wird begrenzt

o im Norden durch die St 2584 (Erdinger Allee),
o im Suden durch den Sudring,
o im Westen durch die heute schon planfestgestellte Ostgrenze der Ramp 3

. und im Osten durch die um ca. 1500 m nach Osten verschobene
Vorfeldgrenze.

Die Vorfelderweiterung ist so dimensioniert, dass in der Spitzenstunde unter An-
satz des prognostizierten Flugzeugmixes fur alle Flugzeuge ein Standplatz zur
Verfligung steht. Die Vorfeldabstellpositionen werden nach ICAO Code C - F di-
mensioniert.
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Abfertigungseinrichtungen/Hochbauflachen

Die zur Abfertigung des kiinftigen Passagieraufkommens erforderlichen Hoch-
bauten werden in Fortfihrung der stadtebaulichen Entwicklung zwischen den be-
stehenden Start-/Landebahnen im Bereich der Ostlichen Vorfelderweiterung er-
richtet.

Flachenbedarf der Flugbetriebsflachen/Hochbauflachen

Die Errichtung der neuen Start-/Landebahn nebst Rollwegen und Vorfeldern be-
dingt eine Erweiterung des bestehenden Gelandes des Verkehrsflughafens Muin-
chen nach Norden und Osten um insgesamt 970 ha.

Die Anlage der neuen Start-/Landebahn mit Rollwegen flhrt zu einer Versiege-
lung von 169 ha. Die Erweiterung des Flughafens um die geplanten Vorfeldfla-
chen (unter) Einschluss von Hochbauflachen macht eine weitere Versiegelung
von 157 ha erforderlich. Insgesamt werden durch das Vorhaben also 326 ha ver-
siegelt.

Wasserwirtschaftliche MaRnahmen

Grundwasser

Das bestehende System der Grundwasserregelung wird flir den Bereich der 3.
Start- und Landebahn um ein Dranagesystem erganzt. Ziel dieses Systems ist
es, die im Planungsbereich vorhandenen hohen Grundwasserstdande an bau-
technisch wichtigen und sicherheitsrelevanten Punkten abzusenken. Durch die
geplante Grundwasserregelung kann gleichzeitig der fiir die Aufschittung der
Flugbetriebsflachen erforderliche Rohstoffbedarf deutlich reduziert werden. Der
ortliche Grundwasserhaushalt wird durch die geplante Wiederversickerung wie-
der ausgeglichen. Auf das dem Antrag beigefigte Gutachten Wasserwirtschaft
wird Bezug genommen.

Entwasserung

Das im Vorhabensbereich anfallende Schmutzwasser wird Uber ein neu zu erstel-
lendes Entwasserungssystem gesammelt, abgeleitet und behandelt. Unbelaste-
tes Niederschlagswasser wird versickert. Das anfallende Schmutzwasser wird in
der Klaranlage Eitting, die Uber ausreichende Kapazitaten verfigt, mechanisch-
biologisch gereinigt. Im Winterbetrieb werden die von den Rollwegen abflieRen-
den Enteisungsabwasser Uber ein "Abbau-System-Gelande" geleitet und dabei
biologisch behandelt. Das mit Enteisungsmitteln belastete Abwasser wird zwi-


bgm1
Die Errichtung der neuen Start-/Landebahn nebst Rollwegen und Vorfeldern bedingt
eine Erweiterung des bestehenden Geländes des Verkehrsflughafens München
nach Norden und Osten um insgesamt 970 ha.

bgm1
Die Anlage der neuen Start-/Landebahn mit Rollwegen führt zu einer Versiegelung
von 169 ha. Die Erweiterung des Flughafens um die geplanten Vorfeldflächen
(unter) Einschluss von Hochbauflächen macht eine weitere Versiegelung
von 157 ha erforderlich. Insgesamt werden durch das Vorhaben also 326 ha versiegelt.
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schengespeichert, bevor es in der Klaranlage behandelt wird. Auch insoweit wird
auf das dem Antrag beiliegende Gutachten Wasserwirtschaft verwiesen.

Groflraumiger Erdbau

Die hohen Grundwasserstande, der spezifische Bodenaufbau und die geologi-
schen Verhaltnisse im Planungsbereich bestimmen die grundbautechnischen An-
forderungen und erfordern ein umfangreiches Boden- und Rohstoffmanagement.
Rd. 5,4 Mio. cbm des gewachsenen Bodens mussen abgetragen bzw. umgela-
gert werden. Je nach Qualitat soll der Boden zur Andeckung zwischen den Roll-
wegen, zur Wiederverfillung der Seitenentnahmen, fir Larmschutzmaflinahmen
und zur Modellierung verwendet bzw. verwertet werden. Ziel ist es, den abgetra-
genen Boden weitgehend auf dem Flughafengelande bzw. fir die mit dem Vor-
haben zusammenhangenden MalRnahmen zu verwenden.

Der Rohstoffbedarf betragt rd. 7,9 Mio. cbm und kann zu einem kleineren Teil
durch Seitenentnahmen gedeckt werden. Der grofiere Anteil an Kiesen und Zu-
schlagsstoffen muss angeliefert werden. Im Umfeld des Flughafens sind dazu
ausreichend Rohstoffreserven vorhanden; die vorhandenen Vorkommen an Kie-
sen in den fur die Gewinnung von Kies ausgewiesenen Vorrangflachen in den
Landkreisen Erding und Freising decken den Bedarf um ein Vielfaches ab.

Baubetrieb

In der Technischen Beschreibung des Vorhabens wird der Umfang der erforderli-
chen BaumalRnahmen auf dem Flughafengelande sowie die Durchflihrung des
Baubetriebs und des Baustellenverkehrs im Einzelnen dargestellt. Die zu erwar-

tenden Emissionen werden in der dem Antrag gleichfalls beigegebenen Schall-
technischen Untersuchung und der Lufthygienischen Untersuchung beschrieben.

Folgewirkungen des Vorhabens

Oberflachengewasser

Das Vorhaben macht es erforderlich, eine Reihe von Oberflachengewassern in
Teilen zu Uberbauen oder zu verlegen. Die Leistungsfahigkeit der Graben reicht
aus, um die mit dem Vorhaben verbundene geringfligige Erhéhung der Abflisse,
die sich aus der Befestigung von Flachen ergibt, sicherzustellen. Eine Gleichzei-
tigkeitsbetrachtung belegt, dass damit keine Abflussverscharfung in der Isar ver-
bunden ist. Geringere Abflisse in die Graben ndrdlich des Planungsbereiches,
die sich aus der Grundwasserregelung ergeben, werden durch die gezielte Einlei-


bgm1
Der Rohstoffbedarf beträgt rd. 7,9 Mio. cbm und kann zu einem kleineren Teil
durch Seitenentnahmen gedeckt werden. Der größere Anteil an Kiesen und Zuschlagsstoffen
muss angeliefert werden. Im Umfeld des Flughafens sind dazu
ausreichend Rohstoffreserven vorhanden; die vorhandenen Vorkommen an Kiesen
in den für die Gewinnung von Kies ausgewiesenen Vorrangflächen in den
Landkreisen Erding und Freising decken den Bedarf um ein Vielfaches ab.

bgm1
Hinweis auf Transportbelastungen durch erhöhten LKW-Verkehr, etc. bei der Anlieferung von Kies
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tung von Drainagewasser kompensiert. Die Oberflachengewasser, die infolge
des Vorhabens verrohrt werden oder entfallen, sind in dem dem Antrag beigege-
benen Ubersichtslageplan Infrastruktur (StraRen/Oberflaichengewasser) ausge-
wiesen. Im Einzelnen wird auf das dem Antrag beigefligte Gutachten Wasser-
wirtschaft Bezug genommen.

StraRenverlegungen

Das zur Raumordnung nachgesuchte Vorhaben erfordert eine Verlegung der St
2084 im Norden der 3. Start-/Landebahn sowie eine Verlegung der Gemeinde-
verbindungsstrallen FS 44-Attaching und St 2084-Attaching.

Ein Abschnitt der Kreisstrale ED5 6stlich der bestehenden Nordbahn wird vom
neuen Flughafengelande in Anspruch genommen und muss daher zuriickgebaut
werden. Der flr Kraftfahrstralten zugelassene Verkehr auf diesem Abschnitt der
EDS5 von und zur St 2084 kann Uber die St 2584 und die St 2580 (FTO) geflhrt
werden. Fur den Ubrigen Verkehr sind neue Hauptwirtschaftswege vorgesehen.

Die ErschlieBungsstralle Ost zum Verkehrsflughafen Minchen entfallt aufgrund
der vorgesehenen Erweiterung der Vorfeldflachen. An ihrer Stelle soll der Sid-
ring bis zur St 2584 verlangert und hdhenfrei an diese angeschlossen werden.
Die St 2580 (FTO) bleibt in ihrer Linienfihrung vom Vorhaben unverandert. Zur
Anbindung der verlegten St 2084 ist eine neue Anschlussstelle stddstlich Eittin-
germoos geplant.

Welche offentlichen StralRen und Wege vom zur Raumordnung nachgesuchten
Vorhaben betroffen sind und welche Malinahmen zur Wiederherstellung der Ver-
kehrsfunktion geplant sind, ist in der, dem Antrag beigegebenen, ,technischen
Beschreibung des Vorhabens® (Nr. 4.4) im Einzelnen dargestellt. Hierauf wird
ebenso Bezug genommen, wie auf den dem Antrag beigefiigten Plan "Uber-
sichtslageplan Infrastruktur (StralRen/Oberflachengewasser), Darstellung der vor-
habensbedingten FolgemalRnahmen". In diesem Plan sind die entfallenden Stra-
Ren sowie die vorgesehenen ErsatzmalRnahmen im Einzelnen ausgewiesen.

Raumbedeutsame Planungen in der Region

StraRen- und Schienenplanungen

Die Flughafen Miinchen GmbH hat dem Antrag auf Raumordnung eine ,Progno-
se des landseitigen Verkehrsaufkommens und der Auswirkungen auf den Stra-
Renverkehr, TRANSVER GmbH, beigegeben. In diesem Gutachten sind (S. 25
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ff., S. 30 f.) die raumbedeutsamen Stralen- und Schienenplanungen dargestellt,
die entweder in Rahmenprogrammen (Bundesverkehrswegeplan, Staatsstrallen-
ausbauplan) bereits eingeplant sind oder deren Realisierung aulerhalb dieser
Programme in diesem Zeitraum erfolgen soll. Insoweit wird auf das Gutachten
.Prognose des landseitigen Verkehrsaufkommens und Auswirkungen auf den
Stralkenverkehr der TRANSVER GmbH verwiesen.

Die Marzlinger Spange

Die Marzlinger Spange, eine Verbindung der Bahnstrecke Minchen — Landshut
mit dem Erdinger Ringschluss, ist weder im Bundesverkehrswegeplan noch im
Gesamtplan der Bayerischen Staatsregierung noch im Landesentwicklungspro-
gramm 2006 enthalten. lhre Raumvertraglichkeit ist in den Varianten West und
Ost mit der landesplanerischen Beurteilung vom 17. Juli 2003 festgestellt wor-
den. Diese landesplanerische Beurteilung gilt so lange, wie sich ihre Grundlagen
nicht wesentlich andern (F3 der landesplanerischen Beurteilung vom 17. Juli
2003). Im Ubrigen weist F2 der landesplanerischen Beurteilung vom 17. Juli 2003
darauf hin, dass die landesplanerische Beurteilung den im Einzelfall vorgeschrie-
benen Verwaltungsverfahren nicht vorgreift.

Die Marzlinger Spange verlauft durch das fur den Verkehrsflughafen Minchen
festgesetzte Vorranggebiet. Nach Nr. 1.6.3 i.V.m. Anhang 7 des Landesent-
wicklungsprogrammes 2006 sind zur dauerhaften Standortsicherung und zur Si-
cherung der langfristigen raumlichen Entwicklungsméglichkeiten der Luftver-
kehrsinfrastruktur des Verkehrsflughafens Munchen die in Anhang 7 des Lande-
sentwicklungsprogrammes dargestellten Flughafenentwicklungsflachen als Vor-
ranggebiet festgelegt. Diese Festlegung als Vorranggebiet ist eine Zielfestlegung
mit Bindungswirkung. D.h. dieses Ziel der Raumordnung ist von 6ffentlichen Stel-
len bei ihren raumbedeutsamen Planungen und Mallhahmen zu beachten. Dies
gilt auch im Falle einer etwaigen Planfeststellung flir die Realisierung der Marz-
linger Spange. Die Vorrangfestlegung im Landesentwicklungsprogramm Bayern
2006 (2003) haben andere raumbedeutsame Nutzungen in diesem Gebiet zu
beachten, soweit diese auch als SchienenerschlieRung des Flughafens Munchen
in ihrer Trassenfiihrung mit dem Ziel der Raumordnung (Nr. B V 1.6.3 des Lan-
desentwicklungsprogrammes Bayern 2006) nicht vereinbar sind, § 7 Abs. 4 Nr. 1
ROG. Die landesplanerische Beurteilung vom 17. Juli 2003 (Marzlinger Spange)
steht der Raumvertraglichkeit der Erweiterung des Verkehrsflughafens Minchen,
wie hier dargestellt, nicht entgegen.
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Die Marzlinger Spange
Die Marzlinger Spange, eine Verbindung der Bahnstrecke München – Landshut
mit dem Erdinger Ringschluss, ist weder im Bundesverkehrswegeplan noch im
Gesamtplan der Bayerischen Staatsregierung noch im Landesentwicklungsprogramm
2006 enthalten. Ihre Raumverträglichkeit ist in den Varianten West und
Ost mit der landesplanerischen Beurteilung vom 17. Juli 2003 festgestellt worden.
Diese landesplanerische Beurteilung gilt so lange, wie sich ihre Grundlagen
nicht wesentlich ändern (F3 der landesplanerischen Beurteilung vom 17. Juli
2003). Im Übrigen weist F2 der landesplanerischen Beurteilung vom 17. Juli 2003
darauf hin, dass die landesplanerische Beurteilung den im Einzelfall vorgeschriebenen
Verwaltungsverfahren nicht vorgreift.
Die Marzlinger Spange verläuft durch das für den Verkehrsflughafen München
festgesetzte Vorranggebiet. Nach Nr. 1.6.3 i.V.m. Anhang 7 des Landesentwicklungsprogrammes
2006 sind zur dauerhaften Standortsicherung und zur Sicherung
der langfristigen räumlichen Entwicklungsmöglichkeiten der Luftverkehrsinfrastruktur
des Verkehrsflughafens München die in Anhang 7 des Landesentwicklungsprogrammes
dargestellten Flughafenentwicklungsflächen als Vorranggebiet
festgelegt. Diese Festlegung als Vorranggebiet ist eine Zielfestlegung
mit Bindungswirkung. D.h. dieses Ziel der Raumordnung ist von öffentlichen Stellen
bei ihren raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu beachten. Dies
gilt auch im Falle einer etwaigen Planfeststellung für die Realisierung der Marzlinger
Spange. Die Vorrangfestlegung im Landesentwicklungsprogramm Bayern
2006 (2003) haben andere raumbedeutsame Nutzungen in diesem Gebiet zu
beachten, soweit diese auch als Schienenerschließung des Flughafens München
in ihrer Trassenführung mit dem Ziel der Raumordnung (Nr. B V 1.6.3 des Landesentwicklungsprogrammes
Bayern 2006) nicht vereinbar sind, § 7 Abs. 4 Nr. 1
ROG. Die landesplanerische Beurteilung vom 17. Juli 2003 (Marzlinger Spange)
steht der Raumverträglichkeit der Erweiterung des Verkehrsflughafens München,
wie hier dargestellt, nicht entgegen.
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Die Rechtfertigung des Vorhabens

Die Ziele der Raumordnung und Landesplanung

Das Vorhaben ist vor den Zielen des Raumordnungsgesetzes und des Landes-
planungsgesetzes verniinftigerweise geboten, also gerechtfertigt. Es entspricht
insbesondere den Leitvorstellungen und Grundsatzen der § 1 Abs. 2 Nr. 3, § 2
Abs. 2 Nr.9 und § 2 Abs. 2 Nr. 12 ROG. Daruber hinaus rechtfertigt sich das
Vorhaben nach den Grundsatzen des Art. 2 Nr. 1, Nr. 7 und Nr. 8 des BayLPIG.

SchlieBlich tragt das Vorhaben dem Landesentwicklungsprogramm Bayern 2006
Rechnung. Das Landesentwicklungsprogramm Bayern 2006 fihrt in seiner
Begriindung zu Nr. B V 1.6.1 aus, dass dem Luftverkehr und seiner Infrastruktur
vor dem Hintergrund der zunehmenden Internationalisierung  der
Handelsbeziehung und der Globalisierung der Weltwirtschaft eine
aullerordentlich hohe Bedeutung fur die Standortqualitdt der bayerischen
Wirtschaft zukommt. Der Luftverkehr und insbesondere der Verkehrsflughafen
Munchen tragt zur Sicherung der Position Bayerns in der Weltwirtschaft bei und
muss im bendtigten Umfang so sicher und umweltschonend wie méglich gestaltet
werden. Der Verkehrsdrehscheibe und internationalem Verkehrsflughafen
Miinchen kommt dariiber hinaus eine hohe regionalwirtschaftliche Bedeutung als
wichtige Arbeitsstatte und Auftraggeber zu: ,Der Verkehrsflughafen Miinchen ist
internationaler Netzpunkt nach den Leitlinien fir ein transeuropaisches
Verkehrsnetz und dient als herausragender Standortfaktor fir die Anbindung
Bayerns an das nationale, kontinentale und interkontinentale Luftverkehrsnetz im
Kurz-, Mittel- und Langstreckenverkehr. Der Flughafen Minchen hat als
Drehscheibe und Knotenpunkt fir den internationalen Luftverkehr weitreichende
Bedeutung Uber Bayern hinaus. Die Stellung des Flughafens Minchen ist
(deshalb) im internationalen Luftverkehr als fihrender europaischer Hub zu
festigen und weiter zu entwickeln. Die Begrindung des Lande-
sentwicklungsprogrammes Bayern 2006 weist ausdricklich darauf hin, dass im
Zuge des weiteren Ausbaus zum interkontinentalen Drehkreuz das Fluggastauf-
kommen am Flughafen Minchen von rund 24,2 Mio. im Jahr 2003 auf rund 48
Mio. im Jahr 2015 steigen wird. Zur Sicherung des Verkehrsflughafens Miinchen
soll deshalb die Flughafeninfrastruktur in Abhangigkeit vom kunftigen Verkehrs-
wachstum ausgebaut werden.

In der Begrundung zum Ziel Nr. B V 1.6.3 fuhrt das Landesentwicklungspro-
gramm Bayern 2006 weiter aus, dass der Verkehrsflughafen Miinchen auf lange
Sicht die ihm zukommenden Verkehrsaufgaben als Drehkreuz von europaischem
Range erflillen muss: Zur dauerhaften Standortsicherung des Flughafens und zur
Sicherung seiner langfristigen raumlichen Entwicklungsmoglichkeiten werden
deshalb Flughafenentwicklungsflachen als Vorranggebiet festgelegt. Aus diesem
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Grunde hat das Landesentwicklungsprogramm Bayern 2006 nach MalRRgabe von
Art. 16 Abs. 2 Nr. 3 BayLPIG dem Verkehrsflughafen Minchen in Nr. B V 1.6.1
das Ziel zugewiesen, ,die interkontinentale Luftverkehrsanbindung Bayerns und
die nationale und kontinentale Luftverkehrsanbindung Sudbayerns langfristig si-
cherzustellen®. Zudem ist fir einen leistungsfahigen und bedarfsgerechten Aus-
bau des Verkehrsflughafens Minchen als Drehkreuz von europaischem Rang
langfristig Vorsorge zu treffen. Diese Zielbestimmung wird durch das Ziel Nr. B V
1.6.3 i.V.m. Anhang 7 des Landesentwicklungsprogrammes Bayern 2006 (Aus-
weisung von Flughafenentwicklungsflachen als Vorranggebiet) gesichert.

Die landesplanerischen Ziele des Landesentwicklungsprogrammes Bayern 2006
(B V1.6.1, BV 1.6.3) sind rechtmaRig. Auf Aufhebung der Absicherung der Flug-
hafenentwicklung durch Ausweisung eines Vorranggebietes (B V 1.6.3 des Lan-
desentwicklungsprogrammes Bayern 2006) gerichtete Klagen sind vor dem Bay-
erischen Verwaltungsgerichtshof (Urteil vom 17. November 2004, BayVGH 20 N
04.217, bestatigend hierzu BVerwG, B. vom 20. Juni 2005, Nr. 4 BN 16.05) ohne
Erfolg geblieben.

In dem rechtskraftigen, die Klage der Gemeinde Eitting abweisenden Urteil des
Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes vom 25. April 2006 (BayVGH, 8 N
05.542) weist der Bayerische Verwaltungsgerichtshof auf folgende fir die Ent-
scheidung malfigebliche raumordnerische und landesplanerische Gesichtspunkte
hin: ,Der mit der Zielbestimmung B V 1.6.3 festgelegte Nutzungsvorrang fur kinf-
tig moglich Ausbaumalnahmen der Luftverkehrsinfrastruktur des Verkehrsflugha-
fens Minchen wird bereits gerechtfertigt durch die besondere Bedeutung des
Luftverkehrs und des Verkehrsflughafens Miinchen als herausragender Standort-
und Wirtschaftsfaktor fur Bayern, wie er in der LEP-Zielbestimmung B V 1.6.1
festgelegt ist. In der Begriindung zu dieser Bestimmung im LEP wird vor dem
Hintergrund der zunehmenden Internationalisierung der Handelsbeziehung und
der Globalisierung der Weltwirtschaft die hohe Bedeutung des Luftverkehrs und
seine Infrastruktur fur die Standortqualitat der bayerischen Wirtschaft betont. Zu-
dem wird auf die groRe regionalwirtschaftliche Bedeutung des Verkehrsflugha-
fens Mlnchen als wichtige Arbeitsstatte und Auftraggeber verwiesen. Dadurch ist
das Uberaus hohe Gewicht dieser Institution flir das Wohl der Allgemeinheit in
diesem Raum hinreichend belegt. Die Sicherung eines mdglichen kinftigen wei-
teren Ausbaus und der daflir bendétigten, von anderen raumbedeutsamen Pla-
nungen freizuhaltende Flachen ist daher ein auf der Hand liegendes, uberortli-
ches raumplanerisches Interesse von hohem Gewicht, das eine derartige Ziel-
festlegung rechtfertigt und erforderlich macht® (S. 18 der Urteilsausfertigung). Die
Flughafen Minchen GmbH macht sich diese Ausflihrungen des Gerichts zu ei-
gen.



5.2

5.3

5.3.1

(a)

18

Das Flughafenkonzept der Bundesregierung/Masterplan zur bedarfsgerechten
Entwicklung der Flughafeninfrastruktur in Deutschland

Das Flughafenkonzept der Bundesregierung vom August 2000 sieht ausdricklich
vor, dass Flughafenkapazitaten zur Bewaltigung des kinftig wachsenden Luft-
verkehrs bereit gestellt werden sollen. Der bedarfsgerechte Ausbau des Hub-
Flughafens Miinchen entspricht dem Flughafenkonzept des Bundes und liegt im
nationalen Interesse.

Die Initiative ,Luftverkehr fir Deutschland® hat im Jahr 2004 den ,Masterplan zur
bedarfsgerechten Entwicklung der Flughafeninfrastruktur in Deutschland“ vorge-
legt. Der Masterplan fordert konkret fir Midnchen, den Ausbau der Terminalinfra-
struktur sowie der Frachtinfrastruktur sowie den Ausbau der landseitigen Infra-
struktur Stralle/Schiene.

Die Verkehrsministerkonferenz hat am 6./7. April 2005 einstimmig folgenden Be-
schluss gefasst:

1. Die Verkehrsministerkonferenz sieht in dem von den Initiatoren der Initiati-
ve ,Luftverkehr fur Deutschland“ vorgelegten Masterplan einen wichtigen
Beitrag fur die Luftfahrtpolitik in Deutschland.

2. Die Verkehrsministerkonferenz betrachtet den Ausbau der beiden Hub-
Flughafen Frankfurt und Midnchen in dem im Masterplan beschriebenen
Umfang als von herausragender Bedeutung fur die Stellung des gesamten
deutschen Luftverkehrs im internationalen Wettbewerb und als unabding-
bare Voraussetzung zur Realisierung des gesamten Potenzials zur Be-
schaftigung und Wachstum.

Das Luftverkehrsaufkommen

Die Verkehrsentwicklung 1992 - 2006

Die beabsichtigte Erweiterung des Flughafens Minchen entspricht diesen Mal3-
gaben. Die Verkehrsentwicklung auf dem Verkehrsflughafen Minchen seit 1992
belegt die Uberproportional gegeniiber anderen Flughafen zunehmende Ver-
kehrsfunktion dieses Verkehrsflughafens im Ziel- und Quellverkehr sowie im Um-
steigerverkehr (Hub-Struktur).

Im Jahre 1992, dem Jahr der Eréffnung auf dem Verkehrsflughafen Minchen,
waren 12 Mio. Passagiere abzufertigen (mit einem Umsteigeranteil von 13 %).
Dieses Passagieraufkommen hat sich im Verlauf von 10 Jahren, also bis zum



(b)

5.3.2

(a)

(b)

19

Jahr 2002 nahezu verdoppelt, der Umsteigeranteil ist von 13 auf 31 % gestiegen.
Im Jahre 2005 belief sich das Passagieraufkommen auf dem Verkehrsflughafen
Minchen auf 28,6 Mio. mit einem Umsteigeraufkommen von 34 %. Im Jahr 2006
werden am Verkehrsflughafen Minchen insgesamt Uber 30 Mio. Passagiere bei
einem Umsteigeranteil von erneut 34 % erwartet.

Im Jahr der Betriebsaufnahme 1992 waren auf dem Verkehrsflughafen Miinchen
192.000 Flugbewegungen abzufertigen. Dieses Aufkommen ist innerhalb von 10
Jahren, also bis zum Jahr 2002 auf 344.000 Bewegungen angestiegen. Im Jahre
2005 waren auf dem Verkehrsflughafen Mianchen 399.000 Flugbewegungen zu
verzeichnen. Im Jahre 2006 werden 409.000 Bewegungen erwartet, hiervon
384.000 Bewegungen im Linien- und Charterverkehr. Damit hat der Verkehrs-
flughafen Miinchen in der Zeit von 1992 bis 2006 bei den Gesamtbewegungen
ein jahrliches durchschnittliches Wachstum von 5,6 % und bei den Bewegungen
im Linien-/Charterverkehr ein durchschnittliches jahrliches Wachstum von 6,2 %
erzielt.

Die prognostizierte Luftverkehrsentwicklung

Die dem Antrag auf Raumordnung beigegebene Luftverkehrsprognose 2020 flr
den Flughafen Minchen, Intraplan Consult GmbH, kommt zu dem Ergebnis, dass
der Verkehrsflughafen Minchen bei Ausnutzung und Optimierung der bestehen-
den Infrastruktur im Jahre 2020 maximal 41,9 Mio. Passagiere und 473.000
Flugbewegungen abfertigen kann. Demgegeniiber prognostiziert das Gutachten
bei der Durchfiihrung der erforderlichen, hier zur Prifung der Raumvertraglichkeit
beschriebenen Mallnhahmen (engpassfreies Szenario) flir den Verkehrsflughafen
Munchen ein Passagieraufkommen von 55,8 Mio. Passagieren bei 610.000
Flugbewegungen.

Aus der Gegenuberstellung von Prognosenulifall und Planungsfall ergibt sich mit
aller Deutlichkeit, dass die Nachfrage nach Luftverkehrsleistungen auf dem Ver-
kehrsflughafen Minchen die vorhandenen Kapazitaten deutlich Ubersteigt. Auf
die Tabelle 8-1 (S. 142) des Gutachtens darf Bezug genommen werden. Der
Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass, um die Verkehrsnachfrage zu befriedi-
gen, eine Kapazitatserweiterung des Flughafens erforderlich ist.

Zu diesem Ergebnis kommt der Gutachter nicht nur Uber die Prognose von
Luftverkehrsleistungen auf dem Verkehrsflughafen Minchen, sondern auch
durch eine Analyse der Kapazitatsanforderungen (Kapitel 6, S. 126 ff. des
Gutachtens). Hierzu stellt der Gutachter den Flughafen Miinchen ausgewahlten
Flughafen mit hohem internationalen Umsteigeverkehr gegeniber. Die Ermittlung
des Kapazitatsbedarfs erfolgt Uber die GroRen "Jahresbewegungszahl (Bew,),
"Spitzenstundenanteil (Sgew)", und die "noch tolerierbare Uberschreitung der
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denanteil (Sgew)", und die "noch tolerierbare Uberschreitung der planbaren Kapa-
zitdten in der typischen Spitzenstunde (Uberschreitungskoeffizient U)":

KsLmin = BeW; ¢ Sigew : U

Hieraus ergibt sich flir Miinchen im Jahr 2020 unter konservativen Annahmen ei-
ne notwendige praktische Kapazitat der Start-/Landebahnsystems (Bedarfswert)
von 122 Flugbewegungen/h (S. 127 f des Gutachtens).

Es ist offenkundig, dass das bestehende Zweibahnsystem des Verkehrsflugha-
fens Minchen mit einem Koordinationseckwert von gegenwartig 90 Flugbewe-
gungen/h nicht in der Lage ist, das prognostizierte Aufkommen zu bewaltigen.
Schon heute erhalten neue Fluggesellschaften in Minchen nicht mehr die ge-
wulnschten Slots, da die Slotnachfrage werktags an mehreren Stunden die Bahn-
kapazitat Ubersteigt. Diese Situation wird sich mit der Folge der Abweisung von
Verkehr verscharfen. Darilber hinaus prognostiziert das Gutachten Intraplan
Consult bis zum Jahre 2020, bezogen auf das Jahr 2004, eine Verdoppelung des
Passagieraufkommens (+ 108 %). Er hat die mittlere jahrliche Zuwachsrate mit
4,7 % pro Jahr angesetzt und liegt damit deutlich niedriger als die bisherige
Wachstumsrate von durchschnittlich 6,9 % per annum im Linien- und Charterver-
kehr (1992 bis 2004). Im Luftfracht- und Luftpostverkehr ergibt sich nach der
Prognose mehr als eine Vervierfachung des Verkehrsaufkommens. Das Auf-
kommen steigt von 192.000 t im Jahre 2004 auf 820.000 t im Jahre 2020. Dies
entspricht einem Zuwachs von 9,5 % pro Jahr.

Ein Vorhaben ist, auch nach Mal3gabe fir das spater zu fiUhrende Fachplanungs-
verfahren malfgebliche Luftverkehrsgesetz vor den Zielen dieses Gesetzes ver-
nunftigerweise geboten, wenn das Vorhaben ,einer Bedarfslage gerecht wird, die
zwar noch nicht eingetreten ist, aber bei vorausschauender Betrachtung in ab-
sehbarer Zeit mit hinreichender Sicherheit erwartet werden kann“ (BVerwG, U.
vom 20.04.2005, Nr. 4 C 18.03, S. 16 der Urteilsausfertigung — Flughafen Mun-
chen). Uberdies ist nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes
die Sicherung der Wettbewerbsfahigkeit eines Flughafens ein legitimes Pla-
nungsziel. Da die Flughafenbetreiber ,in einem bundes- und europaweitem, teil-
weise auch globalen Wettbewerb stehen, in dem es nicht zuletzt um die Siche-
rung und Forderung von Wirtschaftsstandorten® geht, ist es legitim, wenn eine
Genehmigungsbehérde ,Einfluss auf die Angebots- und Nachfragestruktur im
Luftverkehr” nimmt (BVerwG, U. vom 20.04.2005, Nr. 4 C 18.03, S. 16 f. — Flug-
hafen Mlnchen).

Die beabsichtige Erweiterung des Verkehrsflughafens Minchen ist gemessen an
den Zielen des Raumordnungsgesetzes, des Bayerischen Landesplanungsge-
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setzes (unter Einschluss des Landesentwicklungsprogrammes Bayern 2006)
nicht nur verninftiger Weise geboten, sondern dartber hinaus notwendig.

Planungsziele

Die fur die Bestimmung der Planungsziele heranzuziehenden raumordnerischen
Ziele sind im Landesentwicklungsprogramm Bayern unter Nr. BV 1.6.1 und B V
1.6.3 festgelegt. Sie sind Grundlage fir die Prifung moglicher Alternativen zu der
unter Nr. 2 dargestellten Vorhabensplanung.

Das prognostizierte Verkehrsaufkommen, das der in diesen Zielen angesproche-
nen Verkehrsfunktion zugrunde zu legen ist, ergibt sich aus der dem Antrag bei-
gegebenen ,Luftverkehrsprognose 2020 fir den Flughafen Minchen®, Intraplan
Consult GmbH. Aus der flr den Verkehrsflughafen Miinchen zu erwartenden
Verkehrsentwicklung und der von ihm zu bewaltigenden Verkehrsstruktur (Hub-
Funktion) einerseits und dem landesplanerischen mit Bindungswirkung § 4 Abs. 3
ROG ausgestattetem Ziel, fur einen leistungsfahigen und bedarfsgerechten Aus-
bau des Verkehrsflughafens Miinchen als Drehkreuz von europaischem Rang
langfristig Vorsorge zu treffen andererseits, ergeben sich die Planungsziele der
Flughafen Minchen GmbH:

Erreichen eines Koordinationseckwertes von mindestens 120 Flugbewegungen/h

Fur den Verkehrsflughafen Minchen ist eine Kapazitatserweiterung erforderlich,
die einen Koordinationseckwert von mindestens 120 Flugbewegungen/h ermoég-
licht. Die dafir erforderliche entsprechende Erhéhung der praktische Kapazitat
deckt den in der "Luftverkehrsprognose 2020" ermittelten Verkehrszuwachs ab
(s.0. Nr. 5.3.2 (b) sowie S. 127 f des Gutachtens, Tab. 6-3)."

Dieses Planungsziel, Sicherstellung eines Koordinationseckwertes von mindes-
tens 120 Bewegungen/h, entspricht den Koordinationseckwerten der Flughéafen,
die in Europa uber ein Verkehrsaufkommen, wie fur den Flughafen prognostiziert,
verfiigen und eine Hub-Funktion europaischer Bedeutung wahrnehmen.
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Abb. 2: Ausbau-Investitionen an europaischen Hub-Flughafen -
Start-/Landebahnkapazitaten derzeit und im aktuell
geplanten Endausbaustadium

[ ] Koordinierungseckwert I voraussichtliche Bewegungen pro Stunde im Endausbaustadium

ab SFP 2006
Muc

AMS

CDG

FRA

120‘ 2010

MAD

stufenweise
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120
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Quelle: Eurocontrol (November 2005: Daten Sommerflugplan 2005); Airport-Homepages (November 2005)
* FRA: 82 Flugbewegungen pro Stunde in der Zeit zwischen 6-14 Uhr, 83 zwischen 14-22 Uhr, 75 zwischen 22-6 Uhr (Auskunft Fraport)

Auf dem Verkehrsflughafen Minchen erfolgen ca. zwei Drittel der Flugbewegun-
gen in Betriebsrichtung 26 (Westen) und ca. ein Drittel in Betriebsrichtung 08
(Osten). Die Gewabhrleistung eines planbaren und regelmafigen Flugbetriebes
verlangt daher, dass der genannte Koordinationseckwert fur jede der beiden Be-
triebsrichtungen verfugbar ist.

Durchschnittliche Verspatung von hochstens vier Minuten

Bei der Bestimmung des Koordinationseckwertes als Kapazitdtswert muss eine
fur den Verkehrsfluss noch hinnehmbare durchschnittliche Verspatung pro Flug-
bewegung berticksichtigt werden. Die durchschnittliche Verspatung pro Flugbe-
wegung steigt umso mehr an, je starker sich der Verkehrsfluss der (technischen)
Sattigungskapazitat nahert. Flr die Planung der 3. Start- und Landebahn wird ei-
ne durchschnittliche Verspatung von hdchstens vier Minuten pro Flugbewegung
als noch akzeptabel zugrunde gelegt (praktische Kapazitat). Ein héherer durch-
schnittlicher Verspatungswert beeintrachtigt den regelmafigen Verkehrsfluss der
abzuwickelnden Flugbewegungen erheblich, da mit jeder Erhéhung des Verspa-
tungswerts die Schwankungsbreiten der realen Verspatungssituationen Gberpro-
portional zunehmen. Aus diesem Grunde ist das Kriterium einer Verspatung von
4 Minuten/Flugbewegung als (zwar suboptimales, aber noch hinnehmbares) Pla-
nungsziel in Deutschland (z.B. Flughafen Frankfurt, Berlin, Leipzig) anerkannt.
Erganzend wird auf Nr. 2.2.1, S. 27 ff. der Konfigurationsanalyse in Bezug auf
Bahnkapazitat und Windverhaltnisse des DLR verwiesen.
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6.3 Sicherstellung eines unabhangigen Zweibahnsystems

Die Verfligbarkeit des Start- und Landebahnsystems wird durch Bahnsperrungen
aufgrund Winterdienst, unvorhergesehenen Betriebsablaufen oder Notfallen er-
heblich eingeschrankt.

Aus der folgenden Ubersicht ergibt sich die Anzahl, die durchschnittliche Dauer
der einzelnen Sperrungen sowie die Gesamtdauer von Bahnsperrungen des
Flughafens Miinchen aufgrund von Winterdienst fiir die jeweils betrachtete Peri-
ode. Grundlage sind jeweils die Monate November bis April fiir die Betriebsstun-
den zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr. Nachtliche Bahnsperrungen in der Zeit
zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr wurden nicht berlcksichtigt.

Gesamtubersicht Bahnsperrungen fur Winterdienst (November-April)

Durchschnittliche
Anzahl der Sperrungen | Dauer der Sperrun-
gen (Stunden)

Sperrdauer ge-
samt (Stunden)

Periode Nordbahn Sutdbahn

2001/02 28 28 00:27 25:19
2002/03 33 35 00:31 35:15
2003/04 33 35 00:32 36:30
2004/05 49 53 00:24 41:28
2005/06 71 62 00:26 57:51

Auch durch zeitlich begrenzte Bahnsperrungen werden Verspatungen verur-
sacht, die sich Uber den gesamten Tagesverlauf auswirken. Zur Verdeutlichung
werden die Auswirkungen der Sperrungen am Samstag, den 4. Marz 2006 im
Folgenden dargelegt. An diesem Tag kam es von 11:00 Uhr bis 23:58 Uhr zu

@ insgesamt acht Sperrungen der Start- und Landebahnen aufgrund von Schnee-
raumung und Enteisung. Die Gesamtdauer der Sperrungen einer der Start- und
Landebahnen aufgrund des Winterdienstes belief sich auf 140 Minuten. Zusatz-
lich kam um 17:33 Uhr ein Luftfahrzeug vom Typ Airbus A 310 beim Start von der
Bahn ab. Die sudliche Start- und Landebahn konnte erst am 5. Marz 2006 um
09:53 Uhr wieder fur den Flugbetrieb freigegeben werden.

Insgesamt wurde fir diesen Tag ein Wert von 35.143 Minuten® Verspatung ermit-
telt. Dies entspricht 585,72 Stunden. Davon entfielen auf Landungen 14.290 Mi-
nuten (238,17 Std.) und auf Starts 20.853 Minuten (347,55 Std.). Verspatungen
bis zu einer Dauer von 15 Minuten wurden dabei nicht berticksichtigt. AuRerdem

4 Es handelt sich um eine Addition der Verspatungen der einzelnen Flugzeuge.
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Auch durch zeitlich begrenzte Bahnsperrungen werden Verspätungen verursacht,
die sich über den gesamten Tagesverlauf auswirken. Zur Verdeutlichung
werden die Auswirkungen der Sperrungen am Samstag, den 4. März 2006 im
Folgenden dargelegt. An diesem Tag kam es von 11:00 Uhr bis 23:58 Uhr zu
insgesamt acht Sperrungen der Start- und Landebahnen aufgrund von Schneeräumung
und Enteisung. Die Gesamtdauer der Sperrungen einer der Start- und
Landebahnen aufgrund des Winterdienstes belief sich auf 140 Minuten. Zusätzlich
kam um 17:33 Uhr ein Luftfahrzeug vom Typ Airbus A 310 beim Start von der
Bahn ab. Die südliche Start- und Landebahn konnte erst am 5. März 2006 um
09:53 Uhr wieder für den Flugbetrieb freigegeben werden.

bgm1
Diese Form der Argumentation ist unseriös; da Eizelfallereignisse nicht als Begründung gelten dürfen. Den Gegnern wird diese Form der Argumentation immer vorgeworfen. Die deutliche Überschreitung des Eckwertes an Spitzentagen kann nicht als allgemeinverbindlich angesehen werden. 
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wurden aufgrund der eingeschrankten Start- und Landebahnkapazitaten insge-
samt 185 Fluge annulliert (75 Landungen und 110 Starts).

In solchen Situationen, die mit einer wesentlichen Kapazitatseinschrankung ein-
hergehen, ist die uneingeschrankte Nutzbarkeit beiden verbleibenden Bahnen
unabdingbar, damit Kapazitdtsengpasse und daraus resultierende Verspatungen
madglichst gering gehalten bzw. schnellstmdglich wieder abgebaut werden kon-
nen. Um die Redundanz flir solche irregularen Betriebsbedingungen sicherzustel-
len, muss daher ein unabhangiges Zweibahnsystem fiir den Fall der Sperrung ei-
ner der bestehenden S-/L-Bahnen sichergestellt werden.

Bahnverfugbarkeit

Planungsziel fur die Erweiterung der Start-/Landebahn-Kapazitat ist auch die
groltmogliche Verfligbarkeit der geplanten Start- und Landebahn. Wesentlich da-
fur ist eine Ausrichtung der Bahn parallel zur Hauptwindrichtung, so dass Beein-
trachtigungen durch Querwinde soweit wie mdglich ausgeschlossen werden.
Ausgehend von einer héchstzulassigen Querwind-Komponente von 20 Knoten
erreichen nach der Kapazitdtsanalyse der DLR die beiden bestehenden Start-
und Landebahnen eine Windabdeckung von 99,991 %. Mit dieser Quote wird
nicht nur eine sichere, wirtschaftliche und effiziente Abwicklung des Luftverkehrs
ermoglicht; die grofitmogliche Vermeidung von Querwinden dient auch der Si-
cherheit des Flugbetriebs.

Um sicherzustellen, dass die Verfugbarkeit der Start-/Landebahnen des Ver-
kehrsflughafens Minchen als Grundlage fiir die Hub-Funktion dieses Flughafens
auf Dauer in gleicher Weise wie bisher erhalten wird, muss die 3. Start- und Lan-
debahn die gleichen Windabdeckungswerte wie das bestehende Start-
/Landebahnsystems erreichen.

Betriebliche Funktionalitat

Alle untersuchten Alternativen missen sich an ihrer betrieblichen Funktionalitat
(Vermeidung von Kapazitatseinschrankung durch das Rollwegesystem, Beach-
tung der ILS-Schutzzonen etc.) messen lassen.
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Alternativenpriufung

Die Flughafen Minchen GmbH hat unter Bertcksichtigung von § 15 Abs. 1 ROG
Art. 22 Abs. 3 Nr. 1 BayLPIG, § 7 Abs. 7 ROG untersucht, ob fur die Realisierung
des erfolgten Vorhabens Alternativen in Betracht kommen. Eine Priifung ver-
schiedener flur die Planung in Betracht kommender Alternativen wurde sowohl
nach dem Malstab der unter 6. dargestellten Planungsziele als auch mit dem
Ziel einer Minimierung nachteiliger Auswirkungen einer 3. Start- und Landebahn
vorgenommen. Dabei erfolgte die Alternativenprifungen in finf Schritten, die
nachfolgend im Uberblick dargestellt werden:

Prifung der Nullvariante

Die Flughafen Minchen GmbH kann nicht auf die Nutzung allein der Kapazitat
des bestehenden Verkehrsflughafens Mlnchen verwiesen werden.

Der Koordinierungseckwert fiir den Verkehrsflughafen Minchen kénnte allenfalls
von 90 auf 93 Bewegungen pro Stunde angehoben werden. Eine dartber hi-
nausgehende weitergehende Luftverkehrsnachfrage misste, mit allen negativen
Auswirkungen fur den Luftverkehrsstandort Minchen, auf anderen Flughafen be-
friedigt werden, soweit dies Uberhaupt moglich ist.

Der Knotenpunkt Flughafen Kopenhagen ist wegen seiner geografischen abseiti-
gen Lage nicht in der Lage, die den Flughafen Minchen nutzenden Verkehre
aufzunehmen. Der Flughafen Zirich wird selbst nach seinem Ausbau, der eine
Erhéhung des heute vorhandenen Koordinationseckwertes von 66 auf zuklinftig
80 Bewegungen pro Stunde gestattet, einen niedrigeren Koordinationseckwert
haben als Miinchen heute. Ahnliches gilt fir Wien, das zur Zeit Uber einen Koor-
dinationseckwert von 67 Flugbewegungen pro Stunde verflugt und fur das Jahr
2013 90 Flugbewegungen pro Stunde plant. Der Flughafen Frankfurt wird mit
seiner zur Planfeststellung nachgesuchten zuziiglichen Landebahn den Koordi-
nationseckwert von 83 auf 120 anheben. Damit aber kann aber allenfalls der
schon heute fur den Verkehrsflughafen Frankfurt absehbaren Verkehrsnachfrage
Rechnung getragen werden. Auch nach dieser Erweiterung des Verkehrsflugha-
fens Frankfurt steht der Verkehrsflughafen Frankfurt einer dynamischen Entwick-
lung des Luftverkehrs nicht offen.

Ganz abgesehen davon lasst sich ein Luftverkehrsknoten nicht auf verschiedene
Flughafen aufteilen: Flugverbindungen kdnnen ohne weitergehende Veranderun-
gen der Verkehrsstrukturen nicht von lberlasteten Flughafen abgezogen und auf
andere Flughafen mit freien Restkapazitaten (meist auRerhalb der Spitzenstun-
den) verlagert werden. Solche Teilverlegungen sind aus logistischen Griinden
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plant. Der Flughafen Frankfurt wird mit
seiner zur Planfeststellung nachgesuchten zuzüglichen Landebahn den Koordinationseckwert
von 83 auf 120 anheben.

bgm1
Der Fraport hat heute einen niedrigeren Eckwert, kann aber insgesamt 52,2 Mio Passagiere bzw. 490.000 Starts und Landungen abwickeln.
Wie ist das zu erklären?


7.2

7.21

26

nur in dulerst begrenztem Rahmen mdglich und werden von den Luftverkehrs-
gesellschaften als Nutzer der Verkehrsflughafen auch nicht angenommen. Im
Falle des Hauptnutzers des Verkehrsflughafens Minchen, der Deutschen Luft-
hansa AG, und der mit ihr in der Star Alliance verbundenen Luftverkehrsgesell-
schaften wirde durch ein ,Einfrieren“ der jetzigen planbaren Kapazitat des Ver-
kehrsflughafens Minchen ein auf Entwicklung angelegtes und aufeinander abge-
stimmtes Netzwerk von Flugverbindungen nachhaltig gestort. Die einen Luftver-
kehrsknotenpunkt ausmachenden optimierten Umsteigezeiten waren nur noch
partiell einzuhalten. Die Verkehrsstruktur des Verkehrsflughafens Minchen wiir-
de durch eine derartige ,Deckelung” in Frage gestellt.

Die Aufrechterhaltung des ,Status quo” stellt kein Planungsziel dar, das vor den
Vorgaben des Raumordnungsgesetzes, des Bayerischen Landesplanungsgeset-
zes und namentlich der Zielbestimmungen des Landesentwicklungsprogrammes
Bayern 2006 Bestand hat. Die ,Nullvariante® lauft auf ein anderes Projekt hinaus;
bei ihr kann von einer Alternative nicht mehr gesprochen werden (hierzu etwa
BVerwG, U. vom 17. Mai 2002 - Nr. 4 A 28.01 -, BVerwGE 116, 254/259 ff,;
BVerwG, U. vom 15.01.2004 - Nr. 4 A 11.02 -, S. 20 der Urteilsausfertigung).

Vergleichende Untersuchung von 31 Bahnlagen

Zur Ermittlung der Bahnlage, die die Planungsziele mit einer moglichst geringen
Konfliktintensitat erreicht (optimale Bahnlage = Vorzugsvariante) wurde in einem
ersten Schritt eine Vielzahl denkbarer Bahnlagen ausgewahlt:

e 25 Ausgangsbahnlagen (Nr. 1-25)
e 6 optimierte Bahnlagen (Nr. 4a, 4b, 4c, 5a, 5b und 22a)

Die Lage dieser Bahnlagen ergibt sich aus der dem Antrag beigefiigten Ubersicht
"Bahnlagen der Alternativenprifung".

Diese Bahnlagen hat das DLR in der Kapazitatsanalyse hinsichtlich der Aspekte
Windabdeckung (Bahnverfligbarkeit, s.0. Nr. 6.4) und praktische Kapazitat unter-
sucht. Die praktische Kapazitat ist die entscheidende Grundlage fiir die Bestim-
mung des Koordinationseckwertes (s.0. Nr. 6.1). Sie beinhaltet ein fir die Pla-
nung hinnehmbares Verspatungsniveau (s.o. Nr. 6.2). Auf die dem Antrag beige-
gebene Analyse und ihre Ergebnisse wird fir die Einzelheiten verwiesen.

Optimale Windabdeckung

Nach der Kapazitatsanalyse des DLR erreichen die bestehenden Bahnen einen
Wert der Windabdeckung von 99,991%. Bahnlagen parallel zu den bestehenden
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und werden von den Luftverkehrsgesellschaften
als Nutzer der Verkehrsflughäfen auch nicht angenommen.

bgm1
In so einem Fall muss das Angebot für die Luftverkehrsgesellschaften attraktiver gestaltet werden; z.B. günstigere Kosten; Fraport macht es mit dem Flughafen Hahn vor

bgm1
Falle des Hauptnutzers des Verkehrsflughafens München, der Deutschen Lufthansa
AG, und der mit ihr in der Star Alliance verbundenen Luftverkehrsgesellschaften
würde durch ein „Einfrieren“ der jetzigen planbaren Kapazität des Verkehrsflughafens
München ein auf Entwicklung angelegtes und aufeinander abgestimmtes
Netzwerk von Flugverbindungen nachhaltig gestört. Die einen Luftverkehrsknotenpunkt
ausmachenden optimierten Umsteigezeiten wären nur noch
partiell einzuhalten. Die Verkehrsstruktur des Verkehrsflughafens München würde
durch eine derartige „Deckelung“ in Frage gestellt.

bgm1
Die Abhängigkeit von nur einem "Großnutzer" ist betriebswirtschaftlich äußerst riskant und daher nicht empfehlenswert. Damit hängt der wirtschaftliche Erfolg des MUC ausschließlich von der Entwicklung der Lufthansa ab.
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Bahnen erreichen ebenfalls diese Werte, d.h. deren Verfligbarkeit wird nur ge-
ringfiigig durch Seiten- oder Riickenwinde eingeschrankt. Querwindbahnen errei-
chen dagegen lediglich Werte zwischen 90,86% und 99,16%. Sie kommen daher
fur das Ausbauvorhaben nicht in Betracht.

Koordinationseckwert von mindestens 120 Flugbewegungen/Stunde
Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes

Der Gutachter DLR hat die Kapazitat der verbleibenden Bahnlagen in einem
mehrstufigen Verfahren untersucht. Das DLR kommt zunachst zu dem Ergebnis,
dass die quer zu den bestehenden Start- und Landebahnen liegenden Bahnla-
gen nach allgemeinen Uberlegungen zum Bahnnutzungskonzept nicht betrieben
werden sollten. Bei anderen Bahnlagen ergibt sich aus einer analytischen Unter-
suchung, dass diese das Kapazitatsziel von mindestens 120 Bewegungen pro
Stunde deutlich verfehlen. Die praktische Kapazitat der verbleibenden Bahnlagen
hat der Gutachter durch Simulationen und entsprechende Analogieschlisse er-
mittelt.

Bahnnutzungskonzept
Den Simulationen des Gutachters DLR wurde folgendes Bahnnutzungskonzept

zugrunde gelegt, das hier beispielhaft fir eine Nordbahnlage, wie z.B. die Bahn-
lage 5b (1180/2100 Nord), dargestellt wird:

o Far die neue Nordbahn sind im wesentlichen Anflige (grine Pfeile) vorge-
sehen. Fir die Zeiten von Startspitzen erfolgen dort auch Abflige (kleiner
roter Pfeil).

o Auf der bestehenden Nordbahn werden primar nur Abflige (roter Pfeil)
abgewickelt.

o Auf der bestehenden Sudbahn erfolgen Anfliige und Abfllige.

o Die Flugspur des Fehlanflugs (rot gestrichelter Pfeil) muss um mindestens
30° von der Flugspur des Abfluges auf der benachbarten Start- und Lande-
bahn divergieren (ICAO Doc 4444 Nr. 6.7.3.2.1 ¢) und Doc 9643 Nr. 4.2.1
Buchst. b) und Nr. 4.3.1).


bgm1
Der Gutachter DLR hat die Kapazität der verbleibenden Bahnlagen in einem
mehrstufigen Verfahren untersucht. Das DLR kommt zunächst zu dem Ergebnis,
dass die quer zu den bestehenden Start- und Landebahnen liegenden Bahnlagen
nach allgemeinen Überlegungen zum Bahnnutzungskonzept nicht betrieben
werden sollten. Bei anderen Bahnlagen ergibt sich aus einer analytischen Untersuchung,
dass diese das Kapazitätsziel von mindestens 120 Bewegungen pro
Stunde deutlich verfehlen. Die praktische Kapazität der verbleibenden Bahnlagen
hat der Gutachter durch Simulationen und entsprechende Analogieschlüsse ermittelt.

bgm1
Bahnlagen die das Kapazitätsziel von 120 Starts- und Landungen verfehlen, wurden nicht weiter verfolgt. Wie groß die Differenz zu den veranschlagten 120 Starts und Landungen war, wurde nicht bekannt gegeben.
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Abb. 3: Bahnnutzungskonzept fir Nordbahnlagen

Fir Betriebsrichtung 08 (BR 08) Fir Betriebsrichtung 26 (BR 26)

—> —> =
A

L 4
.O

ICAO-Regelungen fur getrennt unabhangigen Betrieb

Die Kapazitat des Start-/Landebahnsystems ist wesentlich davon abhangig, ob
auf der neuen Nordbahn und der benachbarten bestehenden Nordbahn ein ge-
trennter unabhangiger Betrieb mdglich ist. Nach ICAO Annex 14 Volume | Nr.
3.1.11 kann ein paralleles Zweibahnsystem unter Instrumentenflugbedingungen
getrennt unabhangig betrieben werden, wenn zwischen diesen Bahnen ein Min-
destachsabstand von 760 m eingehalten wird. Dieser Abstand muss nach Annex
14 Volume | Nr. 3.1.11 flr je 150 m, um die die Landebahn von den anfliegenden
Luftfahrzeugen weg versetzt ist, um 30 m vergréfRert werden (5:1-Regel, s. Abb.
4). Werden diese Regeln nicht eingehalten, ist nur ein abhangiger Betrieb mog-
lich, der zu KapazitatseinbulRen fihrt.

Beispiel: Die Bahnlage 5 (1035/2100 Nord) hat einen Achsabstand von 1035 m
und halt dabei den grundsatzlich zu beachtenden Achsabstand von 760 m ein.
Nach dem der Planung zugrunde gelegten Bahnnutzungskonzept sind auf Bahn-
lagen nordlich der bestehenden Nordbahn Landungen durchzufiihren, auf der
bestehenden Nordbahn selbst werden Starts durchgefihrt. Das hat folgende
Auswirkungen:

o In Betriebsrichtung 26 wird die 5:1-Regel eingehalten, weil die Lande-
bahn (neue Nordbahn) in Richtung Osten, also zu den anfliegenden Luft-
fahrzeugen hin versetzt ist.

o In Betriebsrichtung 08 ist die Landebahn (neue Nordbahn) von den an-
fliegenden Luftfahrzeugen weg versetzt. Bei einem Achsabstand von 1.035
m (275 m Uber dem Mindestachsabstand von 760 m) durfte der Schwellen-
versatz nur 275 m x 5 = 1375 m betragen. Bei der Bahnlage 5 (1.035/2100
Nord) betragt der Schwellenversatz aber 2.100 m. Daher sind Kapazitats-
einschrankungen in Betriebsrichtung 08 die Folge.



29

Abb. 4: ICAO-Regelungen fur unabhéangige Abflige (Betriebsrichtung 08)

Beha Bahni Achsabstand 1180m / Schwell t 2100m
mogliche Bahnlage: Achsabstand 1035m / Schwell tz 1375m

Alle Bahnlagen, die sich innerhalb /
der griinen Fliche befinden, halten

die ICAO-Regel ein und erméglichen
potentiell unabhingige Anfliige.

(Bahnkinge 4000m)

1180m

1035m

{Bahnlinge 4000m)

Achsabstand —p
T60m

bestehende Nordbahn

1375m

2100m

Schwellenversatz —p

(d) Ergebnisse der Simulationen

Die Simulationen haben ergeben, dass sechs Bahnlagen — als unabhangige
Bahnlagen - das Kapazitatsziel eines Koordinationseckwertes von mindestens
120 Flugbewegungen pro Stunde erreichen:

o Bahnlage 4b (760/0 Nord)

o Bahnlage 5a (1035/1350 Nord)

. Bahnlage 5b (1180/2100 Nord)

o Bahnlage 7 (1525/2600 Nord)

o Bahnlage 8 (1525/0 Nord)

o Bahnlage 22a (760/0 Sid)

Alle Ubrigen untersuchten Bahnlagen verfehlen die Planungsziele (s.u. Nr. 6).

Die Ergebnisse des DLR beziehen sich auf die praktische Bahnkapazitat mit An-
und Abflugrouten unter Berlicksichtigung einer maximalen Verspatung von vier
Minuten. Weitere kapazitatsrelevante Elemente (z.B. Rollwege) waren nicht Ge-
genstand dieser Simulationen, sondern wurden im Rahmen einer Prifung der
flugbetrieblichen Gesamtfunktionalitat untersucht (s.u. Nr. 7.4).
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Prifung der flugbetrieblichen Gesamtfunktionalitat

Zur Verifizierung der Ergebnisse der Kapazitatsanalyse des DLR (s.0. Nr. 7.2)
wurde eine Prifung der flugbetrieblichen Gesamtfunktionalitdt ausgewahlter
Bahnlagen durchgefiihrt. Das diesem Antrag beigefligte Gutachten "Beurteilung
der flugbetrieblichen Gesamtfunktionalitat des um eine 3. Start- und Landebahn
erweiterten Flughafens Mlnchen auf der Basis von Simulationen" des Gutachters
OTSD beschrankt sich dabei auf eine Untersuchung der Bahnlage 5b (1180/2100
Nord) stellvertretend fiir alle sechs Bahnlagen, die einen unabhangigen Betrieb
ermdglichen (s.o. Nr. 7.2.2 (d)), sowie auf drei weitere abhangige Bahnlagen,
namlich Nr. 3 (500/1550 Nord), 4c (840/2100 Nord) und 5 (1035/2100 Nord).

Fur die Untersuchung wurde jeweils ein detailliertes Modell des ausgebauten
Flughafens sowie aller fir den Betrieb einer zusatzlichen Start-/Landebahn not-
wendigen An- und Abflugstrecken erstellt. Der Gutachter kommt zu dem Ergeb-
nis, dass nur unabhangige Bahnlagen, nachgewiesen bei der Bahnlage 5b
(1180/2100 Nord), die flugbetriebliche Gesamtfunktionalitat ohne Einschrankung
fur beide Betriebsrichtungen gewahrleisten. Nur diese Bahnlagen erflllen samtli-
che Beurteilungskriterien, insbesondere das Verspatungskriterium von maximal
vier Minuten (praktische Kapazitat), ohne Vorbehalt.

Die Bahnlagen Nr. 3 (500/1550 Nord), 4c (840/2100 Nord) — gilt analog auch flr
die 4a (760/2100 Nord) - und 5 (1035/2100 Nord) verfehlen nach der Konfigurati-
onsanalyse des DLR als abhangige Bahnlagen das Planungsziel. Weiter ist nach
dem Gutachten zur Beurteilung der flugbetrieblichen Gesamtfunktionalitat (s.o.)
eine Abwicklung der Planungsziele nicht mdglich.

Prifung der sechs Bahnlagen, die das Kapazitatsziel erreichen

Die sechs Bahnlagen, die das Kapazitatsziel von 120 Flugbewegungen/h errei-
chen, wurden in der dem Antrag beigefligten Konfigurationsanalyse zur Gesamt-
bewertung verschiedener Bahnlagen (Konfigurationsanalyse), die von der Flug-
hafen Minchen GmbH in Zusammenarbeit mit verschiedenen Gutachtern erstellt
wurde, hinsichtlich weiterer entscheidungserheblicher Aspekte untersucht.

Untersuchungsgegenstand waren folgende nachteiligen Auswirkungen:
¢ Inanspruchnahme bebauter Grundstiicke,
e Larmauswirkungen auf Personen,
e Larmauswirkungen auf die kommunale Bauleitplanung sowie
e Gelandeinanspruchnahme und Gewasserauswirkungen.
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Zusatzlich wurden in die Prifung erganzende kapazitatsrelevante Faktoren ein-
bezogen, die nicht Gegenstand der Kapazitatsanalyse des DLR waren. Es han-
delt sich um Faktoren, die die Leistungsfahigkeit des Flughafens beeinflussen
und damit als abwagungserhebliche Belange in den Auswahlprozess zur Festle-
gung der Vorzugsvariante einzustellen sind: die Aufrechterhaltung eines unab-
hangigen Zweibahnsystems fur den Fall der Sperrung einer der bestehenden
Start- und Landebahnen (s.o. Nr. 6.3), die Berlcksichtigung der sog. ILS-
Schutzzonen und die Funktionalitat des Rollwegsystems (s.o. Nr. 6.5).

Die Untersuchungsergebnisse zu den genannten Aspekten wurden mit Hilfe ei-
ner Matrix zueinander in Beziehung gesetzt. Dies ermdglichte es, fir jede der
sechs untersuchten Bahnlagen einen Punktwert von 1 (bester Wert) bis 6
(schlechtester Wert) zu ermitteln, in dem der Umfang der nachteiligen Auswir-
kungen der jeweiligen Bahnlage einschlie8lich der ergdnzenden kapazitatsrele-
vanten Faktoren zusammenfassend ausgedriickt wird. Die Gesamtbewertung
der sechs Bahnlagen aus der Konfigurationsanalyse sind in Tabelle 17 (S. 50
der Konfigurationsanalyse) zusammengefasst und liegt dieser Antragsbegrin-
dung als Anhang 3 bei.

Die glnstigste Gesamtbewertung erhalt die Bahnlage 5b (1180/2100 Nord).

Entscheidender Pluspunkt der "Vorzugsvariante" ist die aulierst geringe Inan-
spruchnahme bebauter Grundstlicke, insbesondere von Grundstiicken mit reiner
Wohnbebauung. Mit ca. 0,6 ha liegt die Inanspruchnahme solcher Grundsticke
durch die Bahnlage 5b bei weniger als einem Viertel der nachstglnstigsten
Bahnlage 7 mit ca. 2,6 ha. Auch bezogen auf die Anzahl der Personen, die
durch eine Inanspruchnahme von Wohngrundstiicken betroffen sind, hat die
Bahnlage 5b die gunstigsten Ergebnisse.

Bei den Larmauswirkungen auf Personen weisen zwar die Bahnlagen 4b, 5a und
8 gunstigere Werte auf als die Bahnlage 5b. Wesentliche Ursache ist jedoch die
Tatsache, dass Personen, deren Wohngrundstiicke von einer unmittelbaren In-
anspruchnahme durch die Vorhabensflache betroffenen sind, bei der Larmbe-
trachtung nicht (erneut) bertcksichtigt wurden. Die Tatsache, dass z.B. bei der
Bahnlage 5a keine Person, bei der Bahnlage 5b jedoch ca. 100 Personen von
einem Dauerschallpegel ab 70 dB(A) betroffen sind, wird bei der Betrachtung der
unmittelbaren Inanspruchnahme von Grundstiicken mit Wohnbebauung (ein-
schliefllich landwirtschaftlicher Hofstellen) relativiert bzw. umgekehrt; hier sind
bei der Bahnlage 5b nur ca. 80 Personen, bei der Bahnlage 5a jedoch 640 Per-
sonen betroffen (s. Tabelle 2 auf S. 26 der Konfigurationsanalyse).

Hinsichtlich der Larmauswirkungen auf die kommunale Bauleitplanung schneidet
die Bahnlage 4b vor den Bahnlagen 5a und 5b am besten ab (s. Tab. 13, S. 38
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Bei den Lärmauswirkungen auf Personen weisen zwar die Bahnlagen 4b, 5a und
8 günstigere Werte auf als die Bahnlage 5b. Wesentliche Ursache ist jedoch die
Tatsache, dass Personen, deren Wohngrundstücke von einer unmittelbaren Inanspruchnahme
durch die Vorhabensfläche betroffenen sind, bei der Lärmbetrachtung
nicht (erneut) berücksichtigt wurden. Die Tatsache, dass z.B. bei der
Bahnlage 5a keine Person, bei der Bahnlage 5b jedoch ca. 100 Personen von
einem Dauerschallpegel ab 70 dB(A) betroffen sind, wird bei der Betrachtung der
unmittelbaren Inanspruchnahme von Grundstücken mit Wohnbebauung (einschließlich
landwirtschaftlicher Hofstellen) relativiert bzw. umgekehrt; hier sind
bei der Bahnlage 5b nur ca. 80 Personen, bei der Bahnlage 5a jedoch 640 Personen
betroffen (s. Tabelle 2 auf S. 26 der Konfigurationsanalyse).

bgm1
Hinsichtlich der Lärmauswirkungen auf die kommunale Bauleitplanung schneidet
die Bahnlage 4b vor den Bahnlagen 5a und 5b am besten ab (s. Tab. 13, S. 38
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der Konfigurationsanalyse). Die Ergebnisse wurden in zwei Schritten ermittelt (s.
S. 15 f): In einem ersten Schritt wurde die Flachendifferenz der Zonen A, B und
C des Larmschutzbereichs nach dem LEP 2003/2006 zwischen Planungsfall und
Prognosenulifall ermittelt (Differenz der Flachenbetrage). Es handelt sich um die
Flachen, die durch die 65 dB(A)-Isophone, die 62 dB(A)-Isophone sowie durch
die 58 dB(A)-Isophone kombiniert mit dem bestehenden Tag-/Nachtschutzgebiet
gemalR der Anderungsgenehmigung der Regierung von Oberbayern vom
23.03.2001 umgrenzt werden. In einem zweiten Schritt wurde die Flachendiffe-
renz zwischen Planungsfall und Prognosenulifall mit den im Raumordnungska-
taster verzeichneten Flachennutzungsplénen tberlagert.

Bei der Gelandeinanspruchnahme und den Gewasserauswirkungen erzielen
Nordbahnlagen mit niedrigen Achsabstanden bessere Punktwerte als Bahnlagen
mit hohen Achsabstanden und die Stidbahnlage 22a, wahrend die Vorzugsvari-
ante im Mittelfeld liegt. Bei den kapazitatsrelevanten Zusatzfaktoren sind dage-
gen Bahnlagen mit hdheren Achsabstanden grundsatzlich besser geeignet als
Bahnlagen mit niedrigen Achsabstanden. Die Vorzugsvariante liegt hier in der
Spitzengruppe.

Sonderbetrachtungen

Erganzende Aspekte, deren Priifung fir das Verfahren nicht zwingend erforder-
lich sind, wurden in der diesem Antrag beigegebenen Konfigurationsanalyse zur
Gesamtbewertung verschiedener Bahnlagen im Rahmen von Sonderbetrachtun-
gen untersucht:

Erste Sonderbetrachtung: Abschatzung zu Natura 2000-Gebieten

In der ersten Sonderbetrachtung wurde die Wahrscheinlichkeit von Wirkungen
oberhalb der Erheblichkeitsschwelle auf FFH- und Vogelschutzgebiete (Natura
2000-Gebiete) abgeschatzt. Untersucht wurden insgesamt zwolf Bahnlagen (s. S.
12 der Konfigurationsanalyse). Die Abschatzung hat ergeben (S. 52 f), dass
Bahnlagen mit geringen Achsabstéanden (Nr. 3 und 4b sowie Vierbahnsystem) ei-
ne sehr geringe Wahrscheinlichkeit von Wirkungen oberhalb der Erheblichkeits-
schwelle aufweisen. Bei den Bahnlagen 4c, 5, 5a, 5b, 8 und 21 wird die Wahr-
scheinlichkeit solcher Auswirkungen als gering eingeschatzt. Nur bei der Bahnla-
ge 7 (1525/2600 Nord) besteht eine leicht erhdhte, namlich maRige Wahrschein-
lichkeit.
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der Konfigurationsanalyse). Die Ergebnisse wurden in zwei Schritten ermittelt (s.
S. 15 f): In einem ersten Schritt wurde die Flächendifferenz der Zonen A, B und
C des Lärmschutzbereichs nach dem LEP 2003/2006 zwischen Planungsfall und
Prognosenullfall ermittelt (Differenz der Flächenbeträge). Es handelt sich um die
Flächen, die durch die 65 dB(A)-Isophone, die 62 dB(A)-Isophone sowie durch
die 58 dB(A)-Isophone kombiniert mit dem bestehenden Tag-/Nachtschutzgebiet
gemäß der Änderungsgenehmigung der Regierung von Oberbayern vom
23.03.2001 umgrenzt werden. In einem zweiten Schritt wurde die Flächendifferenz
zwischen Planungsfall und Prognosenullfall mit den im Raumordnungskataster
verzeichneten Flächennutzungsplänen überlagert.
Bei der Geländeinanspruchnahme und den Gewässerauswirkungen erzielen
Nordbahnlagen mit niedrigen Achsabständen bessere Punktwerte als Bahnlagen
mit hohen Achsabständen und die Südbahnlage 22a, während die Vorzugsvariante
im Mittelfeld liegt. Bei den kapazitätsrelevanten Zusatzfaktoren sind dagegen
Bahnlagen mit höheren Achsabständen grundsätzlich besser geeignet als
Bahnlagen mit niedrigen Achsabständen. Die Vorzugsvariante liegt hier in der
Spitzengruppe.
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Zweite Sonderbetrachtung: Mdéglichkeit der Larmminimierung durch modifizierte
Bahnnutzung

Zur Prufung von Mdglichkeiten der Larmminimierung wurde ermittelt, ob durch
eine Modifikation des der Planung zugrunde liegenden Bahnnutzungskonzepts
eine Reduzierung der Larmauswirkungen erreicht werden kann. Die Untersu-
chung kommt zu dem Ergebnis dass eine Larmminimierung — in der Form einer
Vermeidung des Landeanflugs Uber Attaching in Betriebsrichtung 08 — nur unter
Inkaufnahme einer deutlichen Verfehlung des Planungsziels von mindestens 120
Flugbewegungen/h (nur ca. 110 Flugbewegungen/h méglich) zu erreichen ware
(S. 53 f der Konfigurationsanalyse). Daher kann ein solches "larmoptimiertes
Bahnnutzungskonzept" den Planungen fir die 3. Start- und Landebahn nicht
zugrunde gelegt werden.

Dritte Sonderbetrachtung: Vierbahnsystem

Obwohl der Vorhabenstrager den Bau einer 3. Start- und Landebahn beabsich-
tigt, wurde eine Erweiterung des bestehenden Start- und Landebahnsystems
durch zwei zusatzliche Start- und Landebahnen untersucht. Hintergrund ist die
luftverkehrsrechtliche Genehmigung, die das damalige bayerische Staatsministe-
rium fur Wirtschaft und Verkehr am 9. Mai 1974 der Flughafen Minchen GmbH
erteilt hat. Die Genehmigung erstreckt sich Uber die realisierten zwei 4.000-m-
Bahnen hinaus auf zwei zusatzliche 2.500 m-Bahnen.

Das Vierbahnsystem ist nach der Untersuchung des DLR (Kapazitatsanalyse)
aus kapazitativen Griinden (nur ca. 108 Flugbewegungen/h mdglich) keine Alter-
native gegenuber der Vorzugsvariante. Aber auch hinsichtlich der in der Konfigu-
rationsanalyse (S. 54 f) untersuchten nachteiligen Auswirkungen und der kapazi-
tatsrelevanten Zusatzfaktoren erhalt das Vierbahnsystems eine schlechtere Ge-
samtbewertung als die Vorzugsvariante.

Erforderliche Lange der 3. Start- und Landebahn

Der Planung wird eine Bahnlange von 4.000 m zugrundegelegt. Die Erfahrungen
mit den bestehenden Start- und Landebahnen zeigen, dass eine solche Bahn-
lange Starts samtlicher Flugzeugmuster ohne Abflugmassenbeschrankung er-
moglicht. Die dadurch gewahrleistete uneingeschrankte Nutzbarkeit der 3. Start-
und Landebahn ist vor allem bei der Sperrung einer der bestehenden Start- und
Landebahnen von Bedeutung (s.o. Nr. 6.3).

Zur Berechnung der notwendigen Bahnlange stehen zwei Methoden zur Aus-
wahl:
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Zweite Sonderbetrachtung: Möglichkeit der Lärmminimierung durch modifizierte
Bahnnutzung
Zur Prüfung von Möglichkeiten der Lärmminimierung wurde ermittelt, ob durch
eine Modifikation des der Planung zugrunde liegenden Bahnnutzungskonzepts
eine Reduzierung der Lärmauswirkungen erreicht werden kann. Die Untersuchung
kommt zu dem Ergebnis dass eine Lärmminimierung – in der Form einer
Vermeidung des Landeanflugs über Attaching in Betriebsrichtung 08 – nur unter
Inkaufnahme einer deutlichen Verfehlung des Planungsziels von mindestens 120
Flugbewegungen/h (nur ca. 110 Flugbewegungen/h möglich) zu erreichen wäre
(S. 53 f der Konfigurationsanalyse). Daher kann ein solches "lärmoptimiertes
Bahnnutzungskonzept" den Planungen für die 3. Start- und Landebahn nicht
zugrunde gelegt werden.
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Hier artikuliert die FMG deutlich, dass ihr der wirtschaftliche Erfolg des MUC deutlich mehr bedeutet, als das menschliche Umfeld. 

Obermaier`s Aussage ist damit ebenfalls widerlegt!
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Der Planung wird eine Bahnlänge von 4.000 m zugrundegelegt. Die Erfahrungen
mit den bestehenden Start- und Landebahnen zeigen, dass eine solche Bahnlänge
Starts sämtlicher Flugzeugmuster ohne Abflugmassenbeschränkung ermöglicht.
Die dadurch gewährleistete uneingeschränkte Nutzbarkeit der 3. Start-
und Landebahn ist vor allem bei der Sperrung einer der bestehenden Start- und
Landebahnen von Bedeutung (s.o. Nr. 6.3).

bgm1
Ist doch keine Begründung für ein ROV. Volksmund: Wir machen es so, weil es immer schon so war!


34

o Die ICAO Methode (nach Annex 14 bzw. DOC 9157-AN/901).

o Die Ermittlung der Startstrecken nach dem Flughandbuch.

Bei der ICAO-Methode wird auf Basis einer Bezugsstartbahnlange die erforderli-
che Startbahnlange durch Addition von Zuschlagen fiir die Temperatur (Abwei-
chung der Standardtemperatur zur Flughafenbezugstemperatur), die Héhenlage
des Flughafens und die Bahnneigung pauschal ermittelt. Das Verfahren zur Er-
mittlung der Flugleistungsdaten bzw. Startstrecken nach dem Flughandbuch be-
zieht stattdessen bestimmte angenommene Szenarien in die Betrachtung ein,
wie z.B. eine bestimmte Lufttemperatur oder den Zustand der Startbahn (tro-
cken/nass).

Da die ICAO-Vorschriften eine gréRere Bandbreite an Szenarien abdecken, wird
in der Technischen Beschreibung des Vorhabens eine Untersuchung nach der
ICAO-Methode vorgenommen; denn Bahnsperrungen aufgrund irregularer Be-
triebsbedingungen erfolgen haufig in Situationen einer Kontamination der nicht
gesperrten Bahnen mit Schnee und Eis. Der Gutachter Dorsch Consult kommt
darin zu dem Ergebnis, dass fir eine Reihe von Flugzeugmustern eine
Startbahnldnge von 4.000 m und mehr erforderlich ist.

In dem Gutachten "Erforderliche Lange fur eine dritte S/L-Bahn in Minchen"
werden mdgliche Optimierungspotenziale auf der Grundlage einer Berechnung
anhand von Flughandbichern untersucht. Der Gutachter Mihlan kommt darin zu
dem Ergebnis, dass — zumindest unter verhaltnismalig normalen Betriebsbedin-
gungen — eine Bahnlange von 4.000 m als eine ausreichende Planungsgrundla-
ge angesehen werden kann. Dieses Ergebnis wird auch durch die entsprechende
Lange der bestehenden Start- und Landebahnen untermauert.

Auch im Regelbetrieb muss gewahrleistet sein, dass alle Flugzeugtypen, vor al-
lem GroRraumflugzeuge mit maximaler Startmasse, selbst bei unglinstigen Witte-
rungsbedingungen zuverlassig von allen drei Bahnen starten kdnnen. Daher ist
eine ausreichende Bemessung der Startbahnlange ein Qualitatskriterium, das
sich auf die Kapazitat des gesamten Start- und Landebahnsystems, den Koordi-
nierungsaufwand der Fluglotsen und die Attraktivitat des Flughafens auswirkt.

Insbesondere ist es zur Bewaltigung von Startspitzen erforderlich, Abfliige von al-
len drei Start- und Landebahnen auszuflihren. Das Bahnnutzungskonzept, das
der Planung des Vorhabens zugrunde liegt, beinhaltet daher Abfllige von der 3.
Start- und Landebahn in Tageszeiten mit Startspitzen. Bei einer Bahnlange von
weniger als 4.000 m mussten einige der Flliige auf die bestehenden Bahnen um-
verlegt werden. Insgesamt wiirde die Flexibilitat hinsichtlich verschiedener Bahn-
nutzungskonzepte beschrankt. Ebenso kann es bei einem Wechsel der Betriebs-
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richtung fiir den Piloten je nach Bahnnutzungskonzept zur Anderung der zur Ver-
fugung stehenden Startbahnldnge kommen.

In jedem der genannten Falle ware eine verkurzte Bahnlange mit einem deutlich
erhohten Koordinierungsaufwand verbunden. Vor allem Piloten von Grofsraum-
flugzeugen wirden vermehrt die bestehenden Bahnen zum Starten anfordern.
Die Prifung der Durchfihrbarkeit dieser Anforderung wirde fir die Fluglotsen,
die durch das vermehrte Verkehrsaufkommen und das komplexere Dreibahnsys-
tem im Planungsfall ohnehin zusatzlich gefordert sein werden, zur einer weiteren
Erhéhung der Arbeitsbelastung im taglichen Betrieb fihren. Dadurch ergeben
sich nachteilige Auswirkungen auf die Kapazitat des Start- und Landebahnsys-
tems.

Zusammenfassung

Die Flughafen Minchen GmbH kann nicht auf die Nutzung der bestehenden Ka-
pazitaten des Verkehrsflughafens Miinchen verwiesen werden. Vielmehr ist eine
Kapazitatserweiterung erforderlich, die einen Koordinierungseckwert von 120
Flugbewegungen/H ermdoglicht. Nach der Kapazitatsanalyse des DLR erreichen
von 31 untersuchten Bahnlagen sechs Bahnlagen dieses Planungsziel.

Bei der Untersuchung dieser sechs Bahnlagen im Rahmen der Konfigurations-
analyse erhalt die Bahnlage 5b (1180/2100 Nord) die glnstigste Gesamtbewer-
tung. Entscheidend fir die Bestimmung dieser Bahnlage als ,\orzugsvariante® ist
die aulerst geringe Inanspruchnahme bebauter Grundstiicke, insbesondere von
Grundstlicken mit reiner Wohnbebauung. Zudem liegt die Vorzugsvariante bei
den kapazitatsrelevanten Zusatzfaktoren in der Spitzengruppe. Soweit mit dem
Vorhaben erhebliche Larmauswirkungen verbunden sind (aquivalente Dauer-
schallpegel Uber 65 und 70 dB(A)) kann dieser Larmbelastung durch Schutzauf-
lagen und Entschadigungen zugunsten der Betroffenen Rechnung getragen wer-
den. Die Ubrigen mit dieser Variante verbundenen Auswirkungen kénnen im Ub-
rigen durch Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen erheblich gemindert werden.

Die Untersuchung der flugbetrieblichen Gesamtfunktionalitdt und die Sonderbe-
trachtungen zu Natura 2000-Gebieten, Mdglichkeiten der Larmminimierung und
dem Vierbahnsystem stltzen das Ergebnis zur Auswahl der Vorzugsvariante zu-
satzlich ab. Vor allem fur den Fall der Sperrung einer der bestehenden Bahnen
aber auch im Regelbetrieb ist eine Bahnlange von 4.000 m erforderlich.


bgm1
In jedem der genannten Fälle wäre eine verkürzte Bahnlänge mit einem deutlich
erhöhten Koordinierungsaufwand verbunden. Vor allem Piloten von Großraumflugzeugen
würden vermehrt die bestehenden Bahnen zum Starten anfordern.
Die Prüfung der Durchführbarkeit dieser Anforderung würde für die Fluglotsen,
die durch das vermehrte Verkehrsaufkommen und das komplexere Dreibahnsystem
im Planungsfall ohnehin zusätzlich gefordert sein werden, zur einer weiteren
Erhöhung der Arbeitsbelastung im täglichen Betrieb führen. Dadurch ergeben
sich nachteilige Auswirkungen auf die Kapazität des Start- und Landebahnsystems.

bgm1
Es ist sehr verantwortungsbewusst, dass die FMG so auf die "Belastung" der Fluglotsen achtet. Leider sind der FMG die Menschen im Umland des Flughafens völlig egal.

bgm1
Die Flughafen München GmbH kann nicht auf die Nutzung der bestehenden Kapazitäten
des Verkehrsflughafens München verwiesen werden. Vielmehr ist eine
Kapazitätserweiterung erforderlich, die einen Koordinierungseckwert von 120
Flugbewegungen/H ermöglicht. Nach der Kapazitätsanalyse des DLR erreichen
von 31 untersuchten Bahnlagen sechs Bahnlagen dieses Planungsziel.
Bei der Untersuchung dieser sechs Bahnlagen im Rahmen der Konfigurationsanalyse
erhält die Bahnlage 5b (1180/2100 Nord) die günstigste Gesamtbewertung.
Entscheidend für die Bestimmung dieser Bahnlage als „Vorzugsvariante“ ist
die äußerst geringe Inanspruchnahme bebauter Grundstücke, insbesondere von
Grundstücken mit reiner Wohnbebauung. Zudem liegt die Vorzugsvariante bei
den kapazitätsrelevanten Zusatzfaktoren in der Spitzengruppe. Soweit mit dem
Vorhaben erhebliche Lärmauswirkungen verbunden sind (äquivalente Dauerschallpegel
über 65 und 70 dB(A)) kann dieser Lärmbelastung durch Schutzauflagen
und Entschädigungen zugunsten der Betroffenen Rechnung getragen werden.
Die übrigen mit dieser Variante verbundenen Auswirkungen können im Übrigen
durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erheblich gemindert werden.
Die Untersuchung der flugbetrieblichen Gesamtfunktionalität und die Sonderbetrachtungen
zu Natura 2000-Gebieten, Möglichkeiten der Lärmminimierung und
dem Vierbahnsystem stützen das Ergebnis zur Auswahl der Vorzugsvariante zusätzlich
ab. Vor allem für den Fall der Sperrung einer der bestehenden Bahnen
aber auch im Regelbetrieb ist eine Bahnlänge von 4.000 m erforderlich.

bgm1
Die FMG untermauert in dieser Zusammenfassung das klare Bekenntnis zum wirtschaftlichen Erfolg. Die umliegenden Kommunen und Menschen werden durch finanzielle Entschädigungen bzw. Schallschutzmaßnahmen "abgespeist". Es muss die Frage erörtert werden: "Wieviel Flughafen verträgt das Umland"?
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Auswirkungen des Vorhabens auf Uberfachliche und fachliche Belange der
Raumordnung

Wirtschaftsstruktur

Mit der beabsichtigten Erweiterung des Flughafens Minchen verbinden sich er-
hebliche Impulse fiir die wirtschaftliche Entwicklung im Umfeld des Flughafens
und der Region. Hervorzuheben sind die Schaffung neuer Arbeitsplatze unmittel-
bar am Flughafen sowie zusatzliche Arbeitsplatze im Flughafenumland.

Beschaftigte am Flughafen

Fur den Planungsfall erwartet das mit dem Antrag vorgelegte Gutachten "Prog-
nose der Beschaftigten auf dem Flughafengelande", dass sich die Zahl der abge-
fertigten Passagiere um 4,7% p.a. gegenlber 2004 erhdht. Das Fracht- und
Postaufkommen steigt in diesem Szenario gegentber 2004 um 9,5% p.a. und die
Zahl der Flugbewegungen um 3,0% p.a. Aufgrund dieser erhdhten Verkehrs-
nachfrage erwartet der Gutachter Intraplan ein Wachstum der Beschaftigtenzahl
von 24.320° im Jahr 2003 auf rd. 41.000 Beschéftigte im Planungsfall.

Im Prognosenullfall kann die Zahl der abgefertigten Passagiere wegen fehlender
Kapazitaten am Boden bis zum Jahr 2020 jahresdurchschnittlich nur um knapp
2,8% steigen. Fur das Fracht- und Postaufkommen wird ein Wachstum von 6,1%
p.a. erwartet. Die Zahl der Flugbewegungen wird wegen der Verschiebung hin zu
groflieren Flugzeugen und der zunehmenden Auslastung in einem schwéacheren
Ausmal (1,3 %) steigen. Aufgrund dieser Entwicklung wéachst die Beschaftigten-
zahl von rd. 24.300 im Jahr 2003 im Prognosenullfall um jahresdurchschnittlich
1,6 % auf 32.000.

Beschaftigte im Flughafenumland

In dem beigefugten Gutachten "Auswirkungen des Vorhabens 3. Start-
/Landebahn auf Wirtschaft und Siedlung im Flughafenumland" werden positive
Effekte des Vorhabens auf die Arbeitsplatzsituation im Flughafenumland prog-
nostiziert. Das "Flughafenumland" umfasst 71 Stadte und Gemeinden aus den
Landkreisen Ebersberg, Erding, Freising, Landshut, Minchen sowie die Stadt
Landshut.

® Diese Beschéftigtenzahl wurde gegeniiber den Ergebnissen der Arbeitstattenerhebung aus dem Jahr
2003 um 1000 Beschaftigte bereinigt.
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Grundlage bildet der regionale Beschaftigtenmultiplikator von 0,7. D.h. ein Ar-
beitsplatz am Flughafen Mlnchen schafft im Flughafenumland 0,7 zuséatzliche
Arbeitsplatze durch Liefer- und Leistungsbeziehungen mit anderen Unternehmen
sowie durch die von Flughafenbeschaftigten verausgabten Gehalter.

Der Gutachter BulwienGesa erwartet sowohl fir den Prognosenullfall wie auch
fur den Planungsfall in der Region deutliche Arbeitsplatzzuwachse, doch fallen
diese im Planungsfall um 43,4% (bei Umland ohne Flughafen: um 24,4%) héher
aus als im Prognosenullifall.

Voraussichtlich wird die Zahl der Arbeitsplatze, die im Jahr 2004 bei 319.200 lag
(Umland ohne Beschaftigte am Flughafen: 295.900), wie folgt zunehmen:

e im Planungsfall um 51.900 bzw. 16,3% (ohne Flughafen 34.200 bzw. 11,6%)
und

e im Prognosenullfall um 36.200 bzw. 11,3% (ohne Flughafen 27.500 bzw.
9,3%).

Bei den Arbeitsplatzen wird eine weitere Konzentration in bisherigen raumlichen
Beschaftigtenschwerpunkten erwartet. Die Arbeitsplatzzuwéachse im Planungsfall
und im Prognosenullfall finden im Wesentlichen in den Gemeinden rechts und
links der Isar zwischen der Minchner Stadtgrenze und dem Flughafen statt
(Flughafenkorridor).

Siedlungsstruktur

Einwohner im Flughafenumland

Fir die Stadte und Gemeinden des Flughafenumlandes erwartet das Gutachten
L<Auswirkungen des Vorhabens 3. Start-/Landebahn auf Wirtschaft und Siedlung
im Flughafenumland“ im Planungsfall wie im Prognosenulifall deutliche Einwoh-
nerzuwachse. Voraussichtlich wird die Zahl der Einwohner gegenuber 2004 von
526.200

¢ im Planungsfall um 65.900 bzw. 12,5% und

e im Prognosenulifall um 51.700 bzw. 9,8%

zunehmen. Dabei wird der Einwohnerzuwachs bis 2020 im Planungsfall um
27,5 % starker als im Prognosenullfall ausfallen.

Im Vergleich zu den Arbeitsplatzen werden sich die prognostizierten Einwohner
gleichmaRiger auf das gesamte Flughafenumland verteilen, da hier die Standort-
entscheidungen von einer breiten Palette an individuellen bzw. der Lebenssitua-
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tion geschuldeten Bedirfnissen beeinflusst werden. Das starkste Wachstum wird
in Kommunen stattfinden, die tUber eine S-Bahn-Anbindung verfigen. Aber auch
in den landlichen Gebieten wird es zu einer Erhéhung der Einwohnerzahlen
kommen.

Flachenbilanz

Der zusatzliche Wohn- und Gewerbeflachenbedarf im Flughafenumland bis 2020
ist deutlich geringer als die bereits vorhandenen sowie kiinftig zu erwartenden
beplanbaren Flachen:

Das Gewerbeflachenpotenzial im Flughafenumland betragt bis 2020 mindestens
6,5 Mio. m2.° Bei einem Flachenbedarf von 49 m?/Arbeitsplatz bedeutet dies ein
Gewerbeflachenbedarf

¢ im Planungsfall in Hohe von ca. 2,5 Mio. m? (entspricht 39,1% des Flachen-
potenzials) und

e im Prognosenulifall in Hohe von ca. 1,8 Mio. m? (entspricht 27,3% des Fla-
chenpotenzials).

Hinsichtlich der Gewerbeflachen bestehen somit sowohl im Planungsfall wie auch
im Prognosenulifall keine Engpasse.

Das Potenzial an Wohnflachen im Flughafenumland belauft sich bis 2020 auf
mindestens 4,1 Mio. m2.” Dem steht ein erwarteter Wohnflachenbedarf® gegen-
uber, der

e im Planungsfall ca. 3,5 Mio. m? (entspricht 85,2% des Flachenangebots) und

¢ im Prognosenulifall ca. 2,7 Mio. m? (entspricht 66,8% des Flachenangebots)

betragt. Auch hinsichtlich der Wohnflachen bestehen somit sowohl im Planungs-
fall wie auch im Prognosenullfall keine Engpéasse. Punktuelle Ubernachfragen,
beispielsweise im Geschosswohnungsbau, sind vor dem Hintergrund des grof3en
Flachenpotenzials bis 2020 bauleitplanerisch I6sbar. Auf das dem Antrag beige-
fugte Gutachten ,Auswirkung des Vorhabens 3. Start- und Landebahn auf Wirt-
schaft und Siedlung im Flughafenumland® (S. 32 ff.) wird Bezug genommen.

6 ohne Berlicksichtigung des Zusatzpotenzials aus méglichen Umnutzungen und Umwidmungen auf
Grundstiicken sowie aus bis dato nicht erfassten kleinteiligen Flachen (unter 0,5 ha). Daraus kénnen
sich um bis zu 15% hohere Flachenreserven ergeben.

7 ohne Berlicksichtigung von erheblichen Nachverdichtungspotenzialen und noch nicht erfassten, kleintei-
ligen Flachen (unter 0,5 ha), die weitere Flachenreserven bieten.

8 bei Annahme von 53 m? Wohnflachenbedarf je Einwohner.
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Infrastruktur

Das landseitige Verkehrsaufkommen im Flughafenumland beziffert die TRANS-
VER GmbH in ihrer dem Antrag beigefiigten "Prognose des landseitigen Ver-
kehrsaufkommens und Auswirkungen auf den StralRenverkehr" (\Verkehrsgutach-
ten) im Jahr 2004 (Ist-Zustand) auf 68.100 Kfz/Tag. Fur den Prognosenulifall er-
wartet der Gutachter eine Zunahme des Verkehrsaufkommens auf 96.700
Kfz/Tag und im Planungsfall auf 110.400 Kfz/Tag. Die vorhabensbedingte Ver-
kehrszunahme betragt damit nur ca. 13.700 Kfz/Tag. Diese geringe Differenz
hangt mit der Anzahl der Origindrpassagiere zusammen, die nach der Luftver-
kehrsprognose der Intraplan Consult im Planungsfall (30,7 Mio. p.a.) und im
Prognosenulifall (29 Mio. p.a.) in der gleichen GréRenordnung liegt.

Die Gegenuberstellung der Verkehrbelastungen fur den Planungsfall und den
Prognosenulifall im Verkehrsgutachten zeigt, dass sich die wesentlichen Ver-
kehrszunahmen durch das Ausbauvorhaben fast ausschlie3lich auf die Flugha-
fenzubringer beschranken. Die Verkehrszunahmen im dbrigen Stral’ennetz sind
gegeniber dem Prognosenulifall eher gering.

Unabhangig vom Ausbauvorhaben ist bis zum Prognosehorizont 2020 infolge der
allgemeinen Verkehrsentwicklung und der weiteren Flughafenentwicklung in der
Region Mldnchen mit einem weiter steigenden Verkehrsaufkommen insbesondere
im Bundesfernstrallennetz zu rechnen. Daher sind fur die Sicherstellung der Er-
reichbarkeit des Flughafens punktuell Stralien- und Schienennetzerganzungen
durch die jeweils zustandigen Planungstrager erforderlich, die im einzelnen im
Verkehrsgutachten genannt sind.

Larm

Umfang der Untersuchung

Die Larmauswirkungen durch den Flugbetrieb in der Luft (Fluglarmimmissionen)
und am Boden (Bodenldrmimmissionen) wurden von der Muller BBM GmbH un-
tersucht und in der "Schalltechnischen Untersuchung" dargestellt. Weiterer Un-
tersuchungsgegenstand waren die Larmauswirkungen von vorhabensbedingten
Folgemalinahmen, insbesondere vorhabensbedingt zu verlegender Strallen.
SchlieBlich wurde punktuell auch die Gesamtlarmbelastung im Umfeld des Flug-
hafens Minchen in die Untersuchung einbezogen, soweit das Vorliegen gesund-
heitsgefahrdender Larmauswirkungen durch kumulierte Larmauswirkungen (Ver-
kehr, Gewerbe) nicht von vornherein ausgeschlossen werden konnte.


bgm1
Das landseitige Verkehrsaufkommen im Flughafenumland beziffert die TRANSVER
GmbH in ihrer dem Antrag beigefügten "Prognose des landseitigen Verkehrsaufkommens
und Auswirkungen auf den Straßenverkehr" (Verkehrsgutachten)
im Jahr 2004 (Ist-Zustand) auf 68.100 Kfz/Tag. Für den Prognosenullfall erwartet
der Gutachter eine Zunahme des Verkehrsaufkommens auf 96.700
Kfz/Tag und im Planungsfall auf 110.400 Kfz/Tag. Die vorhabensbedingte Verkehrszunahme
beträgt damit nur ca. 13.700 Kfz/Tag. Diese geringe Differenz
hängt mit der Anzahl der Originärpassagiere zusammen, die nach der Luftverkehrsprognose
der Intraplan Consult im Planungsfall (30,7 Mio. p.a.) und im
Prognosenullfall (29 Mio. p.a.) in der gleichen Größenordnung liegt.

bgm1
Die FMG gesteht hier ein, dass der Ausbau für das Originäraufkommen nicht erforderlich ist. vgl. Seite 5 Nr. 1.2.1. Der Flughafen war als Ersatzflughafen für München - Riem gedacht.

bgm1
Unabhängig vom Ausbauvorhaben ist bis zum Prognosehorizont 2020 infolge der
allgemeinen Verkehrsentwicklung und der weiteren Flughafenentwicklung in der
Region München mit einem weiter steigenden Verkehrsaufkommen insbesondere
im Bundesfernstraßennetz zu rechnen. Daher sind für die Sicherstellung der Erreichbarkeit
des Flughafens punktuell Straßen- und Schienennetzergänzungen
durch die jeweils zuständigen Planungsträger erforderlich, die im einzelnen im
Verkehrsgutachten genannt sind.

bgm1
Die konkrete Bezugnahme auf die längst überfälligen infrastrukturellen Maßnahmen wie z.B. "Erdinger Ringschluss", etc. fehlt. Dieser infrastrukturelle Ausbau ist auch ohne 3. Startbahn notwendig und erforderlich.
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Kriterien der Untersuchungen

Fluglarm

Zur Untersuchung der Fluglarmauswirkungen wurden die Fluglarmkonturen
ermittelt, die dem Larmschutzbereich zur Lenkung der Bauleitplanung nach dem
Landesentwicklungsprogramm Bayern vom 12. Marz 2003 (LEP 2003 B V 6.4.1)
entsprechen. Danach sind innerhalb des Larmschutzbereichs folgende Zonen zu
differenzieren:

e Zone A mit einem fluglarmbedingten aquivalenten Dauerschallpegel von
mehr als 65 dB(A).

Zone B mit einem fluglarmbedingten aquivalenten Dauerschallpegel von
mehr als 62 dB(A) bis 65 dB(A).

Zone C mit einem fluglarmbedingten &quivalenten Dauerschallpegel von
mehr als 58 dB(A) bis 62 dB(A). Diese Zone wird unterteilt in eine

o] innere Teilzone C; (mehr als 60 bis 62 dB(A)) und eine
o] aullere Teilzone C, (mehr als 58 bis 60 dB(A)).

In die Teilzone C, sollen ferner festgelegte Tag- und Nachtschutzgebiete
einbezogen werden, sofern deren Umgriff Gber die Isolinie 58 dB(A) hi-
nausgeht. Fur den Flughafen Minchen ist danach das planfestgestellte
Tag- bzw. Nachtschutzgebiet zur Bestimmung der Grenzlinien der Zone C,,
d.h. der duReren Grenze des Larmschutzbereichs mafgeblich. Die aktuelle
Festsetzung des Tag-/Nachtschutzgebietes ergibt sich aus der raumlichen
Uberlagerung des mit dem 47. Plananderungsbeschluss vom 28. Februar
1995 zuletzt erweiterten Tagschutzgebietes und dem mit der Anderungs-
genehmigung zur luftrechtlichen Genehmigung vom 23. Marz 2001 zuletzt
erweiterten Nachtschutzgebietes, dem sogenannten kombinierten Tag-/
Nachtschutzgebiet.

Der im geltenden Regionalplan Minchen unter B Il 6.2 ausgewiesene Larm-
schutzbereich einschlielllich seiner Teilzonen war hingegen nicht Gegenstand
der Untersuchung, da der geltende Regionalplan Minchen noch nicht gemaf Art.
18 Abs. 1 Satz 1 BayLPIG an die verbindlichen Vorgaben des LEP 2003 ange-
passt worden ist.


bgm1
Der im geltenden Regionalplan München unter B II 6.2 ausgewiesene Lärmschutzbereich
einschließlich seiner Teilzonen war hingegen nicht Gegenstand
der Untersuchung, da der geltende Regionalplan München noch nicht gemäß Art.
18 Abs. 1 Satz 1 BayLPlG an die verbindlichen Vorgaben des LEP 2003 angepasst
worden ist.
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StraRenverkehrslarm

Soweit als Folgemalinahme des Vorhabens die Verlegung von Stral3en erforder-
lich wird, sind die Larmauswirkungen der zu verlegenden Strallen Gegenstand
der Schalltechnischen Untersuchung. Die hierbei malfigeblichen Pegelwerte er-
geben sich aus der 16. BImSchV (Verkehrslarmschutzverordnung).

Gesamtlarm

Die Gesamtlarmbelastung durch Verkehrs- und Gewerbelarm wurde durch Uber-
lagerung dieser Gerauscharten ermittelt. Als Kenngrélie des Ergebnisvergleichs
wurden die Schwellenwerte des energiedquivalenten Dauerschallpegels in Hohe
von

e Legz =70 dB(A) in der Zeit von 06.00 bis 22.00 Uhr (Tag) und

e Legs =60 dB(A) in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr (Nacht)

herangezogen.

Ergebnisse der Untersuchung

Fluglarm

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass — fast ausschlieRlich bedingt durch
die Erhéhung des Flugbewegungsaufkommens bzw. die Verlagerung der Flug-
verkehrsgerausche im Planungsfall — die Schallbelastung vorhabensbedingt in
einigen Gemeinden in der Nachbarschaft des Flughafens Minchen gegentber
dem Prognosenulifall relevant zunimmt. Dies fihrt in einigen Teilbereichen zu ei-
ner VergroRerung des Larmschutzbereichs bzw. seiner einzelnen Zonen mit der
Folge entsprechender einschrankender Wirkungen auf die Bauleitplanung. Die
Ergebnisse lassen ferner eine Abschatzung der kinftigen Umgriffe des Tag-
/Nachtschutzgebietes zu. Schlielllich weisen die Ergebnisse aus, in welchen Ge-
bieten durch Fluglarmauswirkungen bzw. die untersuchten Gesamtlarmauswir-
kungen potenziell gesundheitsgefahrdende Belastungen auftreten kénnen.

Von vorhabensbedingt erhéhten Fluglarmauswirkungen sind insbesondere die
Gemeinden Attaching und Berglern noérdlich bzw. 6stlich des erweiterten Flugha-
fengelandes betroffen. In Teilen von Attaching ergeben sich tagstiber Dauer-
schallpegelwerte von bis zu 70 dB(A) und darlber. Diese Werte werden zwar in
Berglern deutlich unterschritten. Auch flr Berglern ergeben sich jedoch noch
maRgebliche Anderungen beziiglich der Zonengrenzen des Larmschutzbereichs
und damit in erhdhtem Malie Beschrankungen fir die kommunale Bauleitpla-
nung.


bgm1
Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass – fast ausschließlich bedingt durch
die Erhöhung des Flugbewegungsaufkommens bzw. die Verlagerung der Flugverkehrsgeräusche
im Planungsfall – die Schallbelastung vorhabensbedingt in
einigen Gemeinden in der Nachbarschaft des Flughafens München gegenüber
dem Prognosenullfall relevant zunimmt. Dies führt in einigen Teilbereichen zu einer
Vergrößerung des Lärmschutzbereichs bzw. seiner einzelnen Zonen mit der
Folge entsprechender einschränkender Wirkungen auf die Bauleitplanung. Die
Ergebnisse lassen ferner eine Abschätzung der künftigen Umgriffe des Tag-
/Nachtschutzgebietes zu. Schließlich weisen die Ergebnisse aus, in welchen Gebieten
durch Fluglärmauswirkungen bzw. die untersuchten Gesamtlärmauswirkungen
potenziell gesundheitsgefährdende Belastungen auftreten können.

bgm1
Von vorhabensbedingt erhöhten Fluglärmauswirkungen sind insbesondere die
Gemeinden Attaching und Berglern nördlich bzw. östlich des erweiterten Flughafengeländes
betroffen. In Teilen von Attaching ergeben sich tagsüber Dauerschallpegelwerte
von bis zu 70 dB(A) und darüber. Diese Werte werden zwar in
Berglern deutlich unterschritten. Auch für Berglern ergeben sich jedoch noch
maßgebliche Änderungen bezüglich der Zonengrenzen des Lärmschutzbereichs
und damit in erhöhtem Maße Beschränkungen für die kommunale Bauleitplanung.
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Bedingt durch die gegeniber dem Prognosenullfall gednderte raumliche Vertei-
lung der Flugbewegungen werden im Planungsfall jedoch auch einige bewohnte
Ortslagen eine Entlastung von Fluglarm erfahren. Dies betrifft am starksten Teile
von Glaslern, aber auch andere Gemeindegebiete, die im einzelnen in der Schall-
technischen Untersuchung aufgefihrt sind.

StraRenverkehrslarm

Durch den Neubau oder die erhebliche bauliche Anderung von bestehenden
Stralden, die im Zusammenhang mit dem Vorhaben stehen, werden Larmimmis-
sionen hervorgerufen, die an den mafkgeblichen Immissionsorten weder zur Tag-
zeit noch zur Nachtzeit an die Grenzwerte der 16. BImSchV heranreichen.

Die vorhabensbedingte Erhéhung des landseitigen Stralenverkehrs tragt in den
bewohnten Ortslagen auch im Planungsfall nur zu einem sehr geringen Teil zur

gesamten Stralenverkehrsgerauschsituation bei. Die Erhéhung der Stral3enver-
kehrsgerausche bleibt unterhalb des Beurteilungspegels nach der TA Larm von

3 dB(A).

Gesamtlarm

Die vorhabensbedingte Gesamtlarmbelastung wird in den Gemeinden, die von
einer Erhdhung der Flugverkehrsgerdusche betroffen sind, von der Fluglarmbe-
lastung bestimmt. Das Beurteilungskriterium von 70 dB(A) wird nur in Teilen At-
tachings Uberschritten.

Lufthygiene

Der Gutachter Muller BBM kommt in der dem Antrag beigefugten Lufthygieni-
schen Untersuchung zu dem Ergebnis, dass mit Ausnahme von Stickstoffdioxid
(NO,) alle prognostizierten Schadstoffkonzentrationen hinsichtlich der resultie-
renden Gesamtbelastung in unkritischen GroéfRenordnungen liegen und die flug-
hafeninduzierten Immissionsbeitrage in Relation zur Gesamtbelastung von un-
tergeordneter Bedeutung sind.

Die Belastung mit Stickstoffdioxid nimmt im Planungsfall gegentiber dem Prog-
nosenullfall um 0-4 pg/m? zu. Die Gesamtbelastung an den einzelnen Immissi-
onsorten (1O) liegt in einer Bandbreite von 24-29 ug/m? (102 Eitting) bis 38-43
pg/m® (105 Brandau). Der Immissionswert von 40 ug/m?® NO,, wird damit am 105
Brandau bei konservativer Betrachtung geringfligig tberschritten. Dies gilt auch
fur den 106 Attaching (37-42 ug/m?®) sowie den |07 Freising-Sud (38-43 ug/m3'.
Innerhalb der angegebenen Bandbreiten sind aber die unteren Erwartungswerte
wesentlich realitatsnaher. Diese liegen an samtlichen Immissionsorten unterhalb
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Der Gutachter Müller BBM kommt in der dem Antrag beigefügten Lufthygienischen
Untersuchung zu dem Ergebnis, dass mit Ausnahme von Stickstoffdioxid
(NO2) alle prognostizierten Schadstoffkonzentrationen hinsichtlich der resultierenden
Gesamtbelastung in unkritischen Größenordnungen liegen und die flughafeninduzierten
Immissionsbeiträge in Relation zur Gesamtbelastung von untergeordneter
Bedeutung sind.

bgm1
Die vorhabensbedingte Gesamtlärmbelastung wird in den Gemeinden, die von
einer Erhöhung der Flugverkehrsgeräusche betroffen sind, von der Fluglärmbelastung
bestimmt. Das Beurteilungskriterium von 70 dB(A) wird nur in Teilen Attachings
überschritten.

bgm1
Die Belastung mit Stickstoffdioxid nimmt im Planungsfall gegenüber dem Prognosenullfall
um 0-4 μg/m³ zu. Die Gesamtbelastung an den einzelnen Immissionsorten
(IO) liegt in einer Bandbreite von 24-29 μg/m³ (IO2 Eitting) bis 38-43
μg/m³ (IO5 Brandau). Der Immissionswert von 40 μg/m³ NO2 wird damit am IO5
Brandau bei konservativer Betrachtung geringfügig überschritten. Dies gilt auch
für den IO6 Attaching (37-42 μg/m³) sowie den IO7 Freising-Süd (38-43 μg/m³).
Innerhalb der angegebenen Bandbreiten sind aber die unteren Erwartungswerte
wesentlich realitätsnäher.
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des aus Vorsorgegrinden zum Schutz vor Gesundheitsgefahren postulierten
Immissionswertes. Insgesamt bestehen daher aus lufthygienischer Sicht keine
grundsatzlichen Bedenken gegen das Vorhaben. Auf das Gutachten wird im
Einzelnen Bezug genommen.

Sicherheitsbetrachtung

Anlagensicherheit

Zur Untersuchung der Anlagensicherheit wurden sicherheitsrelevante Anlagen,
die der 12. BImSchV (Stoérfallverordnung) unterliegen, innerhalb eines Untersu-
chungsraums mit einem Radius von ca. 10 km um die geplante 3. Start- und
Landebahn (Nordbahnlage) betrachtet. Samtliche der nachfolgend aufgefiihrten
Anlagen Uberschreiten die Mengenschwellen gemat § 1 Abs. Satz 1 i.V.m. An-
hang 1 Spalte 4 der 12. BImSchV, sodass fir sie die Grundpflichten nach den
§§ 3 bis 8 der 12. BImSchV gelten. Die Mengenschwellen der Spalte 5 des An-
hangs werden jedoch nicht erreicht. Die erweiterten Pflichten der §§ 9 bis 12 gel-
ten fur diese Anlagen daher nicht (vgl. § 1 Abs. Satz 2 der 12. BImSchV).

Auf dem Flughafengelande selbst befinden sich folgende Anlagen:

e  Zwei Flussiggastanks der Flughafen Minchen GmbH: Nordallee 43 (30.000
kg Propangas) und Nordallee 39 (35.000 kg Propangas).

e  Zwei Erdtanks der Flughafen Minchen GmbH, Nordallee 18, mit jeweils
36.400 kg 25%iger Ammoniakldsung.

e  Zwei Flachbodentanks der Flughafen Minchen GmbH, Nordallee 18, mit je-
weils 950.000 kg Heizol.

e Ein Kerosinlager der Skytanking ASIG GmbH, Wartungsallee 19, 85356
Munchen.

Das Lager der Skytanking ASIG GmbH befindet sich im slidwestlichen Bereich
des Flughafengelandes, die lbrigen Anlagen im Betriebsbereich zwischen den
bestehenden Start- und Landebahnen. Durch eine ndérdlich der bestehenden
Nordbahn gelegene 3. Start- und Landebahn ergibt sich daher keine nennens-
werte Risikoerhéhung.

AulRerhalb des Flughafengelandes und innerhalb des Untersuchungsraums ver-
fugen folgende Unternehmen Uber Anlagen, die der 12. BImSchV unterliegen:

e Texas Instruments, Haggertystr. 1, 85356 Freising.
. E.ON Kraftwerke GmbH, Leiningerstr. 1, 85406 Zolling.
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o  Flissiggastank der Freisinger Stadtwerke Versorgungs GmbH, Milchstr. 1,
85354 Freising (Betriebsgelande der Molkerei Weihenstephan).

Der Flussiggastank der Freisinger Stadtwerke befindet sich ndrdlich des Bau-
schutzbereichs der 3. Start- und Landebahn und wird nicht direkt Gberflogen. Die
Anlagen der Texas Instruments und der E.ON Kraftwerke GmbH liegen weit au-
Rerhalb des Bauschutzbereichs. Auch hinsichtlich dieser Anlagen ist daher eine
nennenswerte Risikoerhéhung auszuschliefl3en.

Vogelschlag

Der Flughafen Minchen ist durch eine geringe Gefahrdung des Luftverkehrs
durch Vogelschlag gekennzeichnet. Nach der dem Antrag beigefiigten Abschat-
zung des Vogelschlagrisikos durch Dr. Morgenroth-Branczyk wird sich im Innen-
bereich des Flughafens die hdhere Zahl an Flugbewegungen, die Ziel der Kapa-
zitatserweiterung ist, guinstig auf die Entwicklung der Vogelschlagrate auswirken.
Anderes gilt im AuRenbereich des Flughafens fur Abflige in Betriebsrichtung 08
(Qsten) von der 3. Start- und Landebahn und fiir Anflige in Betriebsrichtung 26
(Westen) auf die 3. Start- und Landebahn. Die 6stliche Schwelle der neuen Bahn
liegt naher an den flugsicherheitsrelevanten Kiesabgrabungen Eitting-Nord als
die Ostliche Schwellen der bestehenden Start- und Landebahnen. In diesem Be-
reich wird sich das Vogelschlagrisiko voraussichtlich erhéhen. Als Mallnahme zur
Begrenzung des Risikos empfiehlt der Gutachter eine Wiederverfillung von
Seen, die infolge der Kiesabgrabungen entstehen.

Auch insoweit wird auf das Gutachten und seine Ergebnisse Bezug genommen.

Darstellung der MalRhahmen zur Vermeidung Minimierung und Kompensa-
tion des Eingriffs bezogen auf die Schutzguter — Umweltvertraglichkeits-
prifung

Die Flughafen Minchen GmbH hat zur Feststellung der raumbedeutsamen Aus-
wirkungen des Vorhabens, § 15 Abs. 1 ROG und unter entsprechender Anwen-
dung von § 7 Abs. 5 ROG sowie unter Beriicksichtigung von Art. 22 Abs. 3 Nr. 2
BayLpLG, § 6 UVPG zur Feststellung der Malinahmen zur Vermeidung, Vermin-
derung oder zum Ausgleich erheblicher Umweltbeeintrachtigungen sowie der Er-
satzmallnahmen bei nicht ausgleichbaren Eingriffen in Natur und Landschaft, mit
dem Antrag eine Umweltvertraglichkeitsstudie vorgelegt.

Die Umweltvertraglichkeitsstudie 1. Stufe zeigt im hier nachgesuchten Raumord-
nungsverfahren zur Feststellung der Raumvertraglichkeit des Ausbauvorhabens
der Flughafen Miinchen GmbH ein Gesamtbild der umweltbezogenen Auswir-
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Der Flughafen München ist durch eine geringe Gefährdung des Luftverkehrs
durch Vogelschlag gekennzeichnet. Nach der dem Antrag beigefügten Abschätzung
des Vogelschlagrisikos durch Dr. Morgenroth-Branczyk wird sich im Innenbereich
des Flughafens die höhere Zahl an Flugbewegungen, die Ziel der Kapazitätserweiterung
ist, günstig auf die Entwicklung der Vogelschlagrate auswirken.
Anderes gilt im Außenbereich des Flughafens für Abflüge in Betriebsrichtung 08
(Osten) von der 3. Start- und Landebahn und für Anflüge in Betriebsrichtung 26
(Westen) auf die 3. Start- und Landebahn. Die östliche Schwelle der neuen Bahn
liegt näher an den flugsicherheitsrelevanten Kiesabgrabungen Eitting-Nord als
die östliche Schwellen der bestehenden Start- und Landebahnen. In diesem Bereich
wird sich das Vogelschlagrisiko voraussichtlich erhöhen. Als Maßnahme zur
Begrenzung des Risikos empfiehlt der Gutachter eine Wiederverfüllung von
Seen, die infolge der Kiesabgrabungen entstehen.
Auch insoweit wird auf das Gutachten und seine Ergebnisse Bezug genommen.
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kungen. Die Umweltvertraglichkeitsstudie hat namentlich die Schutzgiter Men-
schen, Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, die Schutzguter Boden, Was-
ser, Luft, Klima und Landschaft, die Schutzgiter Kulturgiter und sonstige Sach-
guter sowie die Wechselwirkungen zwischen den genannten Schutzgltern be-
trachtet. Der Umweltvertraglichkeitspriifung ist eine allgemein verstandliche Zu-
sammenfassung beigegeben, auf die gleichfalls Bezug genommen wird.

Schutzgut Mensch

Die Umweltvertraglichkeitsstudie ermittelt die Larmimmissionen des Baubetriebs
und schlagt Vermeidungs- und Verminderungsmafnahmen zur Durchfiihrung der
Baumalnahmen (S. 121 f.) vor. In der Bauphase des Vorhabens sind daruber
hinaus aus lufthygienischer Sicht keine relevanten Beeintrachtigungen der Um-
gebung sowohl im Hinblick auf die Héhe der potentiellen Immissionen als auch
auf die zeitliche Begrenzung der BaumalRnahmen zu erwarten. Hinsichtlich der
Staubentwicklung der Baustelle regt die Umweltvertraglichkeitsstudie auswir-
kungsmindernde Malnahmen, wie auf S. 126 der Umweltvertraglichkeitsstudie
dargestellt, an.

Fir den Flugbetrieb verweist die Umweltvertraglichkeitsstudie auf die fir den
bestehenden Flugbetrieb festgelegten Larmminimierungsmalinahmen, wie z.B.
das Verbot des Umkehrschubes bei Landungen und die Einschrankungen fir
den Betrieb von Hilfstriebwerken auf den Vorfeldern (S. 135 der Umweltvertrag-
lichkeitsstudie). Sie legt ihrer Ermittlung und Bewertung der Larmauswirkungen
die, auch von den Gerichten anerkannte Untersuchung ,Fluglarm-Kriterien fir ein
Schutzkonzept bei wesentlichen Anderungen oder Neuanlagen von Flugha-
fen/Flugplatzen® der Prof. Dr. Griefahn, Jansen, Scheuch und Spreng (ZfL 2002,
171 ff.) zugrunde.

Die Umweltvertraglichkeitsstudie kommt zu dem Ergebnis, dass wegen der ge-
ringen bzw. faktisch nicht gegebenen Bedeutung der Bodengerdusche fur die
Larmbelastung der Ortschaften im Flughafenumfeld keine Vermeidungs- oder
MinderungsmafRnahmen erforderlich sind (S. 138 der Umweltvertraglichkeitsstu-
die).

Die Umweltvertraglichkeitsstudie untersucht auch die vorhabensbedingte Erho-
hung der Gesamtlarmbelastung. Sie legt dar, dass die Erhéhung der Gesamt-
larmbelastung fast ausschliellich auf die Erhéhung bzw. Verlagerung der Flug-
verkehrsgerausche im Planungsfall zurtickzufiihren ist. Insoweit gelte hinsichtlich
der MinimierungsmalRnahmen das zum Flugbetrieb Ausgefihrte (S. 146 der Um-
weltvertraglichkeitsstudie).
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Die Umweltverträglichkeitsstudie untersucht auch die vorhabensbedingte Erhöhung
der Gesamtlärmbelastung. Sie legt dar, dass die Erhöhung der Gesamtlärmbelastung
fast ausschließlich auf die Erhöhung bzw. Verlagerung der Flugverkehrsgeräusche
im Planungsfall zurückzuführen ist. Insoweit gelte hinsichtlich
der Minimierungsmaßnahmen das zum Flugbetrieb Ausgeführte (S. 146 der Umweltverträglichkeitsstudie).
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Hinsichtlich der lufthygienischen Auswirkungen des Vorhabens sind, wie die Stu-
die ausfuhrt, vorhabensspezifische Vermeidungs- und Verminderungsmafinah-
men nicht erforderlich (S. 150 f der Umweltvertraglichkeitsstudie). Im Ubrigen
I&sst die lufthygienische Prognose Uber die vorhabenbedingte Zunahme der Luft-
schadstoffbelastung im Umfeld des Flughafens keine Zunahme der Luftbelastung
im Bereich der WSG Freising und Oberdinger Moos erkennen, die durch eine
mogliche Deposition zur Belastung des Bodens und des Grundwassers und in-
folge zur Auswirkung auf die Trinkwassergewinnung fihren koénnte.

Die Umweltvertraglichkeitsstudie stellt die Auswirkungen des Vorhabens auf
Wohnumfeld, Erholung und Freizeit dar (S. 168 ff. der Umweltvertraglichkeitsstu-
die). Die Studie weist darauf hin, dass eine landwirtschaftliche Einbindung des
Vorhabens durch eine mit dem Flughafenbetrieb vertragliche Begriinung im Um-
feld, die in spateren Planungsphasen zu konkretisieren ist, zu einer Abschirmung
der Flugbetriebsflachen und zu einer Verminderung der Auswirkungen auf die
Erholungseignung des weiteren Flughafenumfeldes beitragen kann. Nach dem
Fachbeitrag Vegetation und Landschaft ist in diesem Zusammenhang fiir den Be-
reich der schmalen Griinzugverbindung siUdwestlich Attaching eine Férderung
der funktionalen Vernetzung und eine landschaftsgerechte Eingriinung fir die
Stralienverlegung vorgesehen.

Durch das Vorhaben (Flugbetriebsflachen, StraRenanbindung und Gewasserver-
legung) sind keine wesentlichen Auswirkungen auf die Funktionen und Zielset-
zungen der landschaftlichen Vorbehaltsgebiete und regionalen Griinzuge, die im
RP Minchen festgelegt sind, zu erwarten. Die Einbeziehung einzelner Flachen
des regionalen Grinzugs "Gringurtel Flughafen  Minchen/Erdinger
Moos/Aschheimer Speichersee/Gringurtel Minchen Nordost (11)" in das Flugha-
fengelande allein fihrt zu keinen nennenswerten funktionsmindernden Effekten,
da der Anteil der Versiegelung als mal3geblicher Faktor fur negative Wirkungen
auch auf3erhalb des kiinftigen Flughafenzauns im Vergleich zur Gesamtausdeh-
nung des Griinzugs verhaltnismalig gering bleibt (Nr. 4.2 und 4.3, S. 57 ff der
Umweltvertraglichkeitsstudie).

Schutzqgut Tiere

Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die durch Flacheninanspruchnahme
bedingten Eingriffe in faunistisch bedeutsame Flachen und Gewasser in entspre-
chendem Umfang naturschutzfachlich kompensiert werden sollen, S. 175 f der
Umweltvertraglichkeitsstudie.

Die Studie kommt (S. 178 ff.) zu dem weiteren Ergebnis, dass durch die auf den
unmittelbaren Randbereich der neuen Nordbahn begrenzten Grundwasserab-
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senkungen allenfalls geringe Auswirkungen auf die Tierwelt grundwasserabhan-
giger Lebensraume zu erwarten sind. Risiken der stofflichen Beeintrachtigungen
des Grundwassers sind nicht zu erwarten. Soweit tGberhaupt Risiken in die Be-
wertung einzustellen sind, sind sie als gering zu veranschlagen.

Schutzgut Pflanzen

Die Umweltvertraglichkeitsstudie ist der Auffassung, dass eine Vermeidung bzw.
Verminderung des Flacheneingriffs im Bereich des geschitzten Waldbestands
,Lohwalder/Schwaiger Loh* in den nachfolgenden Planungsstufen bei der Fein-
trassierung des sudlichen Flughafenzubringers und des Abfanggrabens Ost mog-
lich ist (S. 194). Die Studie untersucht auch die Auswirkungen des Vorhabens
durch die Neuordnung des Oberflachengewassers auf das Schutzgut Pflanzen.
Diese Auswirkungen werden als gering bewertet (S. 197 der Studie). Das Namli-
che gilt fiir die Grundwasserregelung (S. 199 der Studie) sowie flr die Emission
von Luftschadstoffen (S. 203). Vermeidungs- und Verminderungsmaflinahmen
sind nach der Studie nicht erforderlich.

Schutzgut biologische Vielfalt

Bei den Lebensrdumen der wertbestimmenden Pflanzen stellt, wie die Umwelt-
vertraglichkeitsstudie feststellt, der Eingriff der Flacheninanspruchnahme in dem
Vorflutgraben Nord ebenso wie bei den Tieren einen Konfliktschwerpunkt dar.
Der Verlust von hochwertigen Graben- und Bachabschnitten, Feucht-
Magerbiotopen sowie weiteren Flachen mit mittlerer Bedeutung fur das Schutzgut
biologische Vielfalt erfordert eine, vom Vorhabenstrager vorgesehene, entspre-
chende naturschutzfachliche Kompensation. Insgesamt allerdings bewertet die
Studie die Auswirkungen des Vorhabens auf die Vielfalt der Lebensraume in ihrer
Bedeutung auf die botanische Vielfalt unter Berlcksichtigung der gegebenen
Kompensationsmdglichkeit als gering (S. 207 f der Studie). Hinsichtlich der Ar-
tenvielfalt der Tiere werden Vermeidungs- und Verminderungsmafinahmen nicht
vorgeschlagen (S. 211 der Studie). Die Auswirkungen des Vorhabens auf dem
Biotopverbund von Land- und Feuchtlebensrdumen werden als allenfalls sehr ge-
ring bewertet (S. 215 der Studie).

Schutzgut Boden

Aufgrund der Flacheninanspruchnahme des Vorhabens von insgesamt 1.150 ha
sind erhebliche Eingriffe in den Boden erforderlich. Der Flacheneingriff liegt zum
grofiten Teil in Bereichen mit bisher nicht oder nur 6rtlich beeintrachtigten Béden
aulBerhalb des Flughafens. Die Auswirkungen auf den Landschaftshaushalt
durch Verlust der Bodenfunktion in diesem Bereich erfordert eine naturschutz-
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rechtliche Kompensation. Diese Kompensation ist vom Vorhabenstrager vorge-
sehen.

Unter Berticksichtigung dieser Kompensationsmaflinahmen, insbesondere fir die
Flachenversiegelung, werden die Auswirkungen auf die Bodenbeschaffenheit
und die natlrlichen Bodenfunktion auch unter Beachtung der zu erwartenden
Einschrankungen der Bodenfunktion im Bereich der herzustellenden neuen
Grunflachen als insgesamt mittel bewertet (S. 221 der Studie).

Schutzgut oberirdische Gewésser

Im Zuge der Planung wurden bereits Vermeidungs- und Verminderungsmalf3-
nahmen berlcksichtigt, insbesondere zur Vermeidung negativer Wirkungen auf
die naturschutzfachlich als sehr bedeutsam einzustufenden Keckeisgrenzgraben
und zur naturnahen Gestaltung der zu verlegenden und neu zu gestaltenden
Gewasserabschnitte. Zur Minimierung der Auswirkungen der Baumaf3inahme auf
den Keckeisgrenzgraben soll die Einleitstelle des Abfanggrabens Ost in den Vor-
flutgraben so festgelegt werden, dass Eingriffe in wertvolle Gewasserabschnitte
mdglichst vermieden werden.

Die vorhabensbedingten Mallhahmen zum Ausbau, Herstellung und Verlegung
von Gewassern werden — bei Berlcksichtigung der Kompensationsmaflinahmen
— in ihren Auswirkungen auf das Gewassersystem als insgesamt gering bewertet
(S. 227 der Studie). Im Ubrigen werden die Auswirkungen auf Abfliisse, die durch
die MaBnahme ohne Kompensation zu erwarten waren, durch Einleitung durch
Grundwasser aus der Absenkung vermieden. Eine hydraulische Beeintrachtigung
der Gewasser wird durch die Anordnung und Dimensionierung der Rickhaltebe-
cken und die festgelegten Drosselabflisse vermieden. Durch die vorgesehene
MalRnahme zur Kompensation der erforderlichen Grundwasserabsenkung im Be-
reich der neuen Bahn sind nach den Darlegungen der Studie (S. 232) die
Grundwasserverhaltnisse im Norden und Nordosten des Flughafens auf dem
heutigen Niveau zu stabilisieren. Nachteilige Auswirkungen des Vorhabens auf
die Abflussverhaltnisse und die Gewasserstruktur der Gewasser im Umfeld des
Flughafens sind daher nicht zu erwarten (S. 233 der Studie).

Bezlglich der Gewasserglte hat der Vorhabenstrager in seinen Planunterlagen
Vermeidungs- und Verminderungsmaflnahmen berlcksichtigt. Weiter Mal3nah-
men sind nach der Umweltvertraglichkeitsstudie (S. 238) nicht erforderlich. Der
bestehende gute Gltezustand der Gewasser im Abstrom des Flughafens wird
auch mit dem geplanten Ausbau erhalten. Insgesamt sind die Auswirkungen des
Vorhabens auf die Gewassergulte als sehr gering zu bewerten (S. 238 der Stu-
die).
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Schutzgut Grundwasser

Die Auswirkungen der Bauphase auf die Grundwasserverhaltnisse sind nach der
vorliegenden technischen Beschreibung und des mit dem Antrag vorgelegten
Gutachtens Wasserwirtschaft auf das Flughafengelande beschrankt. Fir die
Bauzeit sind WasserhaltungsmalRnahmen geplant. Die Auswirkungen dieser
Maflnahmen werden auf den Planungsbereich begrenzt. Spundwande fir die
Herstellung dichter Baugruben werden nach Fertigstellung nach Méglichkeit wie-
der entfernt. Bei Nassauskiesung (Seitenentnahmen) wird daflir Sorge getragen,
dass Ausspiegelungseffekte auf das Flughafengelande begrenzt bleiben (S. 239
der Studie).

Die vorgesehene Begrenzung der Reichweite der Grundwasserabsenkung in
Richtung Norden und Osten verhindert eine Beeinflussung ékologisch wertvoller
Bereiche (Bereich Keckeisgrenzgraben und 6kologische Ausgleichsflachen an
der Autobahn, Viehlalimoos, Eittinger Weiher). Zur Verringerung der Auswirkung
der Seitenentnahmen ist die lage- und héhenmalige Begrenzung der Abbaube-
reiche zur sicheren Vermeidung nachteiliger Auswirkungen im Flughafenbereich
und Wirkungen aulerhalb des Flughafenzauns vorgesehen (S. 243 der Studie).
Insgesamt werden unter Berlcksichtigung der geplanten Malhahmen die Aus-
wirkungen des Vorhabens auf die Grundwasserverhaltnisse als gering bewertet
(S. 243 der Umweltvertraglichkeitsstudie).

Schutzqgut Luft

Fur die regionale Luftqualitat bzw. die Hintergrundbelastung mit Luftschadstoffen
entsteht durch das Vorhaben im Vergleich Prognosenullfall/Planungsfall ein ge-
ringer Immissionsbeitrag. Vorhabensspezifische Vermeidungs- und Verminde-
rungsmafnahmen sind nicht geboten (S. 250 der Umweltvertraglichkeitsstudie).

Schutzgut Klima

Die Auswirkungen der Versiegelung auf die sehr geringe Erhéhung der mittleren
Lufttemperatur und eine damit moglicherweise verbundene sehr geringe Abnah-
me der Zahl der Nebeltage und sehr geringe Anderungen der Verdunstung-
/Luftfeuchte im Flughafenbereich werden von der Umweltvertraglichkeitsstudie
als sehr gering bewertet (S. 253 der Umweltvertraglichkeitsstudie).

Schutzgut Landschaft

Die voraussichtlichen Eingriffe in Natur und Landschaft beschrénken sich im We-
sentlichen auf die direkte Flacheninanspruchnahme, also auf die direkte Veran-
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derung und/oder Nutzung von Grundflachen. Der Flachenbedarf ist aufgrund
flugbetrieblicher Erfordernisse und sicherheitstechnischer Bedingungen nicht re-
duzierbar. Die Umweltvertraglichkeitsstudie schlagt vor, zu prifen, ob Eingriffe in
den Wasserhaushalt und Gewasser minimiert werden kénnen und eine Begren-
zung der Versiegelung moglich ist. Dartiber hinaus empfiehlt die Umweltvertrag-
lichkeitsstudie die Neu- bzw. Wiederherstellung einer Flughafenrandzone sowie
landschaftspflegerische Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen (S. 258 der Umwelt-
vertraglichkeitsstudie).

Schutzgut Kulturgiter und sonstige Sachgiiter

Die Umweltvertraglichkeitsstudie bewertet die Ausfihrung des Vorhabens auf
Kulturglter sowie auf sonstige Sachgtter im Umfeld des Flughafens als gering
(S. 262 f. der Umweltvertraglichkeitsstudie).

Schutzgut Wechselwirkungen

Die Umweltvertraglichkeitsstudie stellt fest, dass derzeit keine besonderen
Wechselwirkungen erkennbar sind, die tiber den Untersuchungsumfang der ein-
zelnen Schutzgiter hinausgehen (S. 263 der Umweltvertraglichkeitsstudie).

MaRnahmen zur Vermeidung, Verminderung, Ausgleich und Ersatz der nachteili-
gen Auswirkungen auf die Umwelt

Die Umweltvertraglichkeitsstudie fasst die von ihr vorgeschlagenen MafRhahmen
zur Vermeidung, Verminderung, Ausgleich und Ersatz der nachteiligen Auswir-
kungen auf die Umwelt in dem Kapitel 7 (S. 265 ff.) zusammen. Insoweit wird Be-
Zug genommen.

Im Wesentlichen beziehen sich die vorgeschlagenen MalRnahmen zur Vermei-
dung und Verminderung auf die Grundwasserregelung, die Neuordnung der
FlieRgewasser, die Grinflachen im Bereich des Flughafengelandes, die Boden-
und Rohstoffbehandlung, die Neu- bzw. Wiederherstellung einer Flughafenrand-
zone und voraussichtlich erforderliche Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen nach
Mafgabe des landschaftspflegerischen Begleitplanes.

Die Umweltvertraglichkeitsstudie kommt zu dem Ergebnis, dass nach Ermittlung
und Bewertung der Umweltauswirkungen des geplanten Vorhabens davon aus-
zugehen ist, dass das Vorhaben unter Berlicksichtigung der in der Studie darge-
stellten Mallnahmen zur Vermeidung von nachteiligen Auswirkungen des Vorha-
bens, namentlich durch Fluglarm und im Bereich des Naturschutzes, umweltver-
traglich verwirklicht werden kann (S. 274 der Umweltvertraglichkeitsstudie).
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Die Ergebnisse der Umweltvertraglichkeitsstudie sind in einer Synopse darge-
stellt (S. 276 ff.). Die zur Darstellung der Auswirkungen mafgeblichen Plane sind
der Umweltvertraglichkeitsstudie in der Anlage beigeflgt. Insoweit wird verwie-
sen. In die Umweltvertraglichkeitsstudie sind auch die dem Antrag beigefligten
Fachbeitrage Fauna und Vegetation und Landschaft eingegangen.

Im Zusammenhang mit dem Neubau des Flughafens Munchen wurde eine Viel-
zahl von (6kologischen) Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen umgesetzt. Die Er-
gebnisse dieser Umsetzung belegen, dass diese Mallnahmen wirkungsgleich re-
alisiert wurden. Zum Teil konnten dadurch neue Sekundarbiotope geschaffen
werden. Bei den im Zusammenhang mit dem neuen Vorhaben notwendig wer-
denden Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen kann daher ebenfalls davon ausge-
gangen werden, dass das Kompensationsziel erreicht werden wird.

Die Vertraglichkeitsbetrachtung Natura 2000 — FFH- und Vogelschutz

Dem Raumordnungsantrag ist — héchstvorsorglich — eine Vertraglichkeitsbetrach-
tung Natura 2000 — FFH- und Vogelschutz beigegeben.

Gegenstand dieser Untersuchung ist eine erste Abschatzung etwaiger
Beeintrachtigung von Gebieten des europadischen Schutzgebietsensembles
Natura 2000.

Der Suchraum

Als Suchraum fiir Gebiete, die in die Analyse mit einbezogen werden sollten, ist
ein Oval mit Radien von 13 km orthogonal zu den bestehenden Bahnen und 20
km in An- und Abflugkorridoren um den Flughafen bestimmt worden. In dieses
Oval fallen insgesamt neun FFH-Gebiete und ein EU-Vogelschutzgebiet. Dartber
hinaus wurden noch zwei grole EU-Vogelschutzgebiete im Nordosten und Si-
den des bestehenden Verkehrsflughafens Munchen in die Betrachtung mit ein-
bezogen, die knapp aufierhalb des Suchraums liegen.

Die Ergebnisse

Die Analyse kommt zu folgenden gebietslibergreifenden Ergebnissen:

- In keinem Fall werden Schutzgebietsflachen von der geplanten Erweiterung
des Verkehrsflughafens Miinchen direkt in Anspruch genommen.
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Fir keines der Gebiete wird eine relevante und bestandige Erhéhung von
Dauerlarm oder eine entsprechende Neuverlarmung erkennbar; Fluglarm
und optische Stimuli durch Uberfliegung werden als Wirkfaktoren ausge-
schlossen.

Zusatzliche Praventivmalnahmen zur Verhitung von Vogelschlag im Be-
reich von Schutzgebieten oder assoziierten Biotopen sind nicht vorgese-
hen.

Die prognostizierten geringfugigen Veranderungen des Meso-Klimas und
elektromagnetische Strahlung aus zusatzlichen Quellen bleiben in einem
MaRe auf das Flughafengelande bzw. seinen Nahbereich beschrankt, dass
Wirkungen auch auf die nachstgelegenen Schutzgebietsteile sicher auszu-
schlief3en sind und

nach dem erreichten Planungsstand werden auch von den erforderlichen
Eingriffen in Grundwasser und FlieRgewasser keine Schutzgebiete betrof-
fen.

Im Ubrigen wird auf die dem Antrag beigefiigte Vertraglichkeitsbetrachtung Natura 2000 —
FFH- und Vogelschutz Bezug genommen.

Mit freundlichen Grizen
Flughafen Minchen GmbH

'

alter Vill

i

\ UM}/(/M.QMA--__

Peter Trautjann
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Anhang 2: Glossar

Abhangiger Betrieb

Bahnkapazitat

Bahnkapazitat mit An- und
Abflugrouten

Bahnlage

Bahnlagen (Bezeichnung)

Bahnnutzungskonzept

Flugbetriebsflachen

Getrennter Betrieb

Ist-Zustand
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Betrieb von zwei Start- und Landebahnen, bei dem Flugbe-
wegungen auf einer Bahn nur unter Einhaltung bestimmter
Mindestabstande zu Flugbewegungen auf der anderen Bahn
erfolgen dirfen (engl. dependent)

Kapazitat des Start-/Landebahnsystems ohne Luftraum,
Rollwege und Vorfeld

Kapazitat des Start-/Landebahnsystems mit An- und Abflug-
routen (ohne Rollwege und Vorfeld)

Lage und Dimensionierung einer 3. Start- und Landebahn
des Flughafens Miinchen (Lage zu den bestehenden Bah-
nen, Ausrichtung, Achsabstand, Schwellenversatz)

Die im Raumordnungsverfahren untersuchten Bahnlagen
werden mit einer Nummer und — soweit es sich um parallele
Bahnlagen zu den bestehenden Start- und Landebahnen
handelt — in Klammern mit dem Achsabstand, dem Schwel-
lenversatz und der Bezeichnung Nord oder Sid (im Verhalt-
nis zu den bestehenden Start- und Landebahnen) bezeich-
net.

Beispiel: Bahnlage 5b (1180/2100 Nord): Bahnlage mit der
Nr. 5b, einem Achsabstand von 1180 m nordlich der beste-
henden Nordbahn und einem Schwellenversatz von 2100 m

Zuordnung von An- und Abflligen zu Start- und Landebahnen
und den entsprechenden An- und Abflugrouten

Flachen auf einem Flugplatz auRerhalb von Gebauden, die
dem Betrieb von Luftfahrzeugen dienen; sie unterteilen sich
in das — Rollfeld und das — Vorfeld

Betrieb von zwei Start- und Landebahnen, bei dem eine
Bahn ausschlieRlich zum Starten und die andere ausschliel3-
lich zum Landen benutzt wird (engl. segregated)

Tatsachlicher Zustand im Zeitpunkt der Untersuchung
(grundsatzlich 2004, ggf. nachfolgende Aktualisierungen)

Eckdaten: 383.000 Flugbewegungen, 26,8 Mio. Passagiere,
Umsteigeranteil 33%
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Landseite

Luftseite

Planungsfall

Planungsflugplan

Praktische Kapazitat

Prognosenullifall
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Anzahl der pro Stunde fir einen Flughafen planbaren Starts
und Landungen. Der Koordinationseckwert dient dem Flug-
hafenkoordinator bei koordinierten Flughafen (z. B. Frankfurt,
Dusseldorf, Minchen) als Grundlage der Zuteilung von Start-
und Landezeiten an die Luftverkehrsgesellschaften (— Slot).

Bereich des Flughafens, der vor der Sicherheitskontrolle liegt
und fir die Allgemeinheit zuganglich ist sowie die nahere
Umgebung des Flughafens

Bereich des Flughafens, der hinter der Sicherheitskontrolle
liegt, und nur flr abgefertigte Fluggaste zuganglich ist

Zustand im Jahr 2020 mit einer 3. Start- und Landebahn so-
wie den erforderlichen Anpassungen weiterer kapazitatser-
heblicher Flughafenbereiche, so dass das Gesamtsystem
des Flughafens Minchen das Planungsziel einer

— praktischen Kapazitat von mindestens 120 Flugbewegun-
gen/h erreicht

Eckdaten: 610.000 Flugbewegungen, 55,8 Mio. Passagiere,
Umsteigeranteil 45%

Plan des Flughafens fiir den — typischen Spitzentag des
— Planungsfalls mit konkreten Daten der einzelnen Fluge
(z.B. On-/Offblockzeit, Quelle/Ziel, Flugzeugtyp)

Anzahl von Flugbewegungen, die ein Start-
/Landebahnsystem innerhalb eines spezifischen Zeitintervalls
(z.B. einer Stunde) mit einer akzeptablen durchschnittlichen
Verspatung pro Flugbewegung bewaltigen kann. Fir das
Projekt der 3. Start- und Landebahn des Flughafens Mun-
chen wird — wie in anderen vergleichbaren Ausbauprojekten
— eine durchschnittliche Verspatung von vier Minuten pro
Flugbewegung als akzeptabel zugrunde gelegt. Die prakti-
sche Kapazitat kann sich allein auf das Start-
/Landebahnsystem beziehen (praktische — Bahnkapazitat)
oder weitere Elemente des Flughafens, wie An- und Abflug-
routen (praktische Bahnkapazitat mit An- und Abflugrouten),
— Rollwege und das — Vorfeld mit einbeziehen.

Zustand im Jahr 2020 ohne den Bau einer 3. Start- und Lan-
debahn des Flughafens Minchen

Eckdaten: 473.000 Flugbewegungen, 41,9 Mio. Passagiere,
Umsteigeranteil 30%



Rollfeld

Rollweg

Schnellabrollweg
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Start- und Landebahnen sowie die weiteren fur Start und
Landung bestimmten Teile eines Flugplatzes einschlieRlich
der sie umgebenden Schutzstreifen und die Rollwege sowie
die weiteren zum Rollen bestimmten Teile eines Flugplatzes
aullerhalb des — Vorfeldes (vgl. § 21a Abs. 2 Satz 2 LuftvVO)

Festgelegter Weg auf einem Flugplatz fir das Rollen von
Luftfahrzeugen, der eine Verbindung zwischen einem Teil
des Flugplatzes und einem anderen herstellt (auch Rollbahn)

Rollweg, der spitzwinklig mit einer Start- und Landebahn ver-
bunden und dazu bestimmt ist, landenden Flugzeugen das
Abrollen mit héheren Geschwindigkeiten als auf anderen
Abrollwegen zu ermdglichen

Start- und Landebahnen
des Flughafens Miinchen

Unter Vorbehalt der schlussendlichen Bezeichnung durch die
DFS werden folgende Kennungen verwendet:

allgemeine (bestehende) (bestehende) | neue Nordbahn (o-

Bezeichnung Siidbahn Nordbahn der 3. Start- und
Landebahn oder
3. S/L-Bahn)

oder 08R/26L 08L/26R 08N/26N (N = neu)

Bezeichnung je nach Be- |"08R" (R = rechts) "08L" "0O8N"

triebsrichtung (26 = West, oder oder oder

08 = Ost) "26L" (L = links) "26R" "26N"

Sattigungskapazitat

Slot

Anzahl von Flugbewegungen, die ein Start/-Landebahn-
system innerhalb eines spezifischen Zeitintervalls (z.B. einer
Stunde) bewaltigen kann, wenn eine kontinuierliche Nachfra-
ge besteht. Je starker sich der Verkehrsfluss der Sattigungs-
kapazitat nahert, desto starker steigt die durchschnittliche
Verspatung pro Flugbewegung an und erreicht schliellich
unendlich grof3e Werte.

Fur den Flugverkehr vergebene Start- und Landezeit. Die
Vergabe von Slots bezweckt, die begrenzten Kapazitaten der
Flughafen (Airport-Slot) und des Luftraums (CFMU-Slot) op-
timal zu koordinieren: (1) Der Airport-Slot wird fir vollstandig
oder teilweise koordinierte Flughafen in Deutschland vom
Flughafenkoordinator vergeben (grundsatzliche Koordinie-
rungspflicht). (2) Der CFMU-Slot wird bei Engpéssen im Luft-
raum durch die Central Flow Management Unit in Brissel
(CFMU) vergeben. Fir die Planung der 3. Start- und Lande-
bahn wird der Begriff "Slot" allein im Sinne des "Airport-Slot"
verwendet.
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Unabhangiger Betrieb

Versiegelung

Vorfeld

59

Ordnet man die Tage eines Jahres in der Reihenfolge ihrer
Verkehrsmengen, so bezeichnet man den Tag, der an der
30sten Stelle steht, als typischen Spitzentag. Die Verkehrs-
menge des typischen Spitzentages wird also pro Jahr 30 mal
erreicht oder Uberschritten.

Betrieb von zwei Start- und Landebahnen, bei dem Flugbe-
wegungen auf einer Bahn ohne Einhaltung von Mindestab-
stdnden zu Flugbewegungen auf der anderen Bahn erfolgen
dirfen (engl. independent)

Bedecken des Bodens mit wasserundurchlassigem Material,
wie Asphalt, Beton u.a.

Festgelegte Flache auf einem Flugplatz fur die Abfertigung
von Luftfahrzeugen (Ein- und Aussteigen von Fluggasten,
Ein- und Ausladen von Gepack, Post oder Fracht, Be- und
Enttanken) sowie zum Abstellen und zur Wartung von
Luftfahrzeugen
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Anhang 3: Gesamtbewertung der Bahnlagen aus der Konfigurationsanalyse
zur Gesamtbewertung verschiedener Bahnlagen (Tabelle 17, S. 50)

Bahnlage| 4b ba 5b 8 7 22a
Achsabstand| N 760 [N 1.035[N 1.180|N 1.525|N 1.525| S 760
Schwellenversatzl Om (01.350|{02.100f Om |O02600] Om

Auswirkungs- Gewichtungs-
kategorien faktor

Inanspruchnahme be-

bauter Grundstiicke 5 3,00 | 3,88 | 1,38 | 5,50 | 1,88 | 4,25
Larmauswirkungen auf

1 2 1 5 2 4 6
Personen
Larmauswirkungen auf
kommunale Bauleit- 1 1 2,5 3 5 5 3,5

planung

Gelandeinanspruch-
nahme und Gewasser- 1 1,82 | 2,50 | 2,77 | 4,18 | 3,59 | 3,41
auswirkungen

Kapazitatsrelevante

Zusatzfaktoren 1 329 | 1,29 | 1,29 | 1,57 | 1,57 | 3,29

Gesamtbewertung der Bahnlagen:
Summe der Multiplikationen der Gewichtungsfaktoren
mit den Punktwerten der Auswirkungskategorien
geteilt durch Summe der Gewichtungsfaktoren 2,57 | 297 | 2,11 | 4,47 | 2,62 | 4,16
(s. Beispielsrechnung in Tabelle 4, S. 29 der Konfigu-

rationsanalyse)
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Anhang 3: Gesamtbewertung der Bahnlagen aus der Konfigurationsanalyse
zur Gesamtbewertung verschiedener Bahnlagen (Tabelle 17, S. 50)

bgm1
Diese Übersicht macht deutlich, dass vor allem wirtschaftliche Interessen für die angedachte Lage der Startbahn maßgeblich sind (siehe Gewichtungsfaktor). Die Variante 5b weist nämlich neben der Variante 22a die höchste Lärmauswirkung auf.




